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Beschlüsse des Hauptausschusses vom 05.02.2025
ÖFFENTLICHE SITZUNG:ÖFFENTLICHE SITZUNG:ÖFFENTLICHE SITZUNG:ÖFFENTLICHE SITZUNG:ÖFFENTLICHE SITZUNG:
TTTTTop 2.op 2.op 2.op 2.op 2. -  -  -  -  - VVVVVorlage 11/2025:orlage 11/2025:orlage 11/2025:orlage 11/2025:orlage 11/2025:
Mobilitätskonzept indelandMobilitätskonzept indelandMobilitätskonzept indelandMobilitätskonzept indelandMobilitätskonzept indeland
Phase 1:Phase 1:Phase 1:Phase 1:Phase 1: Regionale Bestandsanalyse und  Regionale Bestandsanalyse und  Regionale Bestandsanalyse und  Regionale Bestandsanalyse und  Regionale Bestandsanalyse und Ausblick auf MobilitätskAusblick auf MobilitätskAusblick auf MobilitätskAusblick auf MobilitätskAusblick auf Mobilitätskon-on-on-on-on-
zept indeland Phase 2zept indeland Phase 2zept indeland Phase 2zept indeland Phase 2zept indeland Phase 2
Einstimmig bei 0 Enthaltungen ergeht folgender Beschluss:
1) Der Hauptausschuss der Gemeinde Inden nimmt das seitens der
Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH für die Gesellschafterkom-
munen erarbeitete Mobilitätskonzept indeland Phase 1: Regionale
Bestandsanalyse zur Kenntnis. Die aufgezeigten Handlungsoptionen
stehen unter dem Vorbehalt einer ausreichenden Finanzierung und der
jeweiligen ausschließlichen Entscheidung der Kommune selbst.
2) Der Hauptausschuss der Gemeinde Inden begrüßt eine frühzeitige
Einbringung der Ergebnisse des Mobilitätskonzepts in den anstehen-
den Prozess der Neuaufstellung des Nahverkehrsplans des Kreises
Düren.
3) Angesichts des anstehenden Strukturwandels und absehbar neuer
Herausforderungen an die Mobilität im indeland begrüßt der Haupt-
ausschuss der Gemeinde Inden die Fortschreibung
des Mobilitätskonzepts indeland im Rahmen der Phase 2.
TTTTTop 3.op 3.op 3.op 3.op 3. -  -  -  -  - VVVVVorlage 10/2025 1.orlage 10/2025 1.orlage 10/2025 1.orlage 10/2025 1.orlage 10/2025 1. Ergänzung: Ergänzung: Ergänzung: Ergänzung: Ergänzung:
Aufstellung des Sachlichen Aufstellung des Sachlichen Aufstellung des Sachlichen Aufstellung des Sachlichen Aufstellung des Sachlichen TTTTTeilplans Erneuerbare Energien zum Regi-eilplans Erneuerbare Energien zum Regi-eilplans Erneuerbare Energien zum Regi-eilplans Erneuerbare Energien zum Regi-eilplans Erneuerbare Energien zum Regi-
onalplan Kölnonalplan Kölnonalplan Kölnonalplan Kölnonalplan Köln
VVVVVeröffentlichung des Planentwurfs und Beteiligung gemäß § 9 eröffentlichung des Planentwurfs und Beteiligung gemäß § 9 eröffentlichung des Planentwurfs und Beteiligung gemäß § 9 eröffentlichung des Planentwurfs und Beteiligung gemäß § 9 eröffentlichung des Planentwurfs und Beteiligung gemäß § 9 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2 2 2 2 2
Raumordnungsgesetz (ROG) i.VRaumordnungsgesetz (ROG) i.VRaumordnungsgesetz (ROG) i.VRaumordnungsgesetz (ROG) i.VRaumordnungsgesetz (ROG) i.V.m..m..m..m..m. § 13 Landesplanungsgesetz Nord- § 13 Landesplanungsgesetz Nord- § 13 Landesplanungsgesetz Nord- § 13 Landesplanungsgesetz Nord- § 13 Landesplanungsgesetz Nord-
rhein-Westfalen (LPlG NRW)rhein-Westfalen (LPlG NRW)rhein-Westfalen (LPlG NRW)rhein-Westfalen (LPlG NRW)rhein-Westfalen (LPlG NRW)
Einstimmig bei 0 Enthaltungen ergeht folgender Beschluss:

Der in Anlage beigefügte Entwurf zur Stellungnahme der Gemeinde
Inden zur Aufstellung des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien
zum Regionalplan Köln wird beschlossen.
TTTTTop 4.op 4.op 4.op 4.op 4. -  -  -  -  - VVVVVorlage 310/2024 2.orlage 310/2024 2.orlage 310/2024 2.orlage 310/2024 2.orlage 310/2024 2. Ergänzung: Ergänzung: Ergänzung: Ergänzung: Ergänzung:
Sonderbetriebsplan „Maßnahmen zur Gewährleistung einer geordne-Sonderbetriebsplan „Maßnahmen zur Gewährleistung einer geordne-Sonderbetriebsplan „Maßnahmen zur Gewährleistung einer geordne-Sonderbetriebsplan „Maßnahmen zur Gewährleistung einer geordne-Sonderbetriebsplan „Maßnahmen zur Gewährleistung einer geordne-
ten Zwischennutzung südlich von Lucherberg (Lucherberger Lagune)ten Zwischennutzung südlich von Lucherberg (Lucherberger Lagune)ten Zwischennutzung südlich von Lucherberg (Lucherberger Lagune)ten Zwischennutzung südlich von Lucherberg (Lucherberger Lagune)ten Zwischennutzung südlich von Lucherberg (Lucherberger Lagune)
im Rahmen der Herstellung der Seeböschungen im Regelbetrieb“im Rahmen der Herstellung der Seeböschungen im Regelbetrieb“im Rahmen der Herstellung der Seeböschungen im Regelbetrieb“im Rahmen der Herstellung der Seeböschungen im Regelbetrieb“im Rahmen der Herstellung der Seeböschungen im Regelbetrieb“
Einstimmig bei 0 Enthaltungen ergeht folgender Beschluss:
Der in Anlage beigefügte Entwurf zur Stellungnahme der Gemeinde
Inden zum Sonderbetriebsplan „Maßnahmen zur Gewährleistung ei-
ner geordneten Zwischennutzung südlich von Lucherberg (Lucherber-
ger Lagune) im Rahmen der Herstellung der Seeböschungen im Regel-
betrieb“ wird beschlossen.
NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:
TTTTTop 2.op 2.op 2.op 2.op 2. -  -  -  -  - VVVVVorlage 16/2025 1.orlage 16/2025 1.orlage 16/2025 1.orlage 16/2025 1.orlage 16/2025 1. Ergänzung: Ergänzung: Ergänzung: Ergänzung: Ergänzung:
Abschluss eines ErbpachtvertragesAbschluss eines ErbpachtvertragesAbschluss eines ErbpachtvertragesAbschluss eines ErbpachtvertragesAbschluss eines Erbpachtvertrages
Einstimmig bei 0 Enthaltungen ergeht folgender Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, einen Erbpachtver-
trag mit einer Firma zu schließen. Das in Form eines Lageplanes sowie
der Gebäudeansichten beigefügte Konzept zur Errichtung wird zum
Bestandteil des Erbpachtvertrages und mit dieser Beschlussfassung
bestätigt. Die Verwaltung wird im Rahmen der Realisierung des Pro-
jektes dazu ermächtigt, dem Konzept entsprechende, geringfügigen
gestalterischen und inhaltlichen Anpassungen zuzustimmen.

Stefan PfenningsStefan PfenningsStefan PfenningsStefan PfenningsStefan Pfennings
BürgermeisterBürgermeisterBürgermeisterBürgermeisterBürgermeister

Sitzungen
Im Ratssaal der Gemeinde Inden, Rathausstr. 1, findet um 18.00 Uhr
folgende öffentliche Sitzung statt:
Mittwoch, 05.03.2025: Schulausschuss
Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten entnehmen Sie
bitte dem Internetangebot der Gemeinde Inden unter www.gemeinde-
inden.de in der Rubrik Politik/Sitzungsdienst oder dem Bekanntma-
chungskasten am Rathaus.
Sie können zudem Informationen beim Sitzungsamt kostenlos, form-
los, schriftlich, per E-Mail oder unter der Telefonnummer 02465/3961
anfordern.

Öffnungszeiten der
Verwaltung an Karneval
Wenn die Jecken im Rheinland Karneval feiern, ist auch die Gemeinde-
verwaltung Inden mit dabei. Somit wird das Rathaus der Gemeinde
Inden am Donnerstag, den 27.02.2025 (Weiberfastnacht) aufgrund der
Rathausstürmung ab 11:11 Uhr im Ausnahmezustand und dement-
sprechend nicht im Regel-Dienstbetrieb sein können. Vor diesem
Zeitpunkt, an diesem Tag, können gemäß gesonderter Vorabsprache
Termine vereinbart werden.
Am Montag, den 03.03.2025 (Rosenmontag) bleibt das Rathaus auf
Grund des Brauchtums geschlossen. Am Freitag, den 28.02.2025 sowie
am Dienstag, den 04.03.2025 sind wir zu den gewohnten Öffnungszei-
ten für Sie erreichbar.
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern
eine tolle Karnevalszeit!

Goldhochzeit
Die Eheleute Wilhelm und Katharina Uber, geb. Esser, Indestraße 48,
52459 Inden-Lamersdorf, feierten am 20.02.2025 das Fest der Golde-
nen Hochzeit.
Die Gemeinde Inden gratuliert herzlichst!

Veranstaltungskalender
Inden/Altdorf:Inden/Altdorf:Inden/Altdorf:Inden/Altdorf:Inden/Altdorf:
01.03.2025, 15:11 Uhr, Karnevalsumzugam Nelkensamstag mit an-
schließender After-Zoch-Party, KG Lustige Jonge Inden/Altdorf
04.03.2025, 11:11 Uhr, Verabschiedung der Tollitäten (Indetreff), KG
Lustige Jonge Inden/Altdorf
Lamersdorf:Lamersdorf:Lamersdorf:Lamersdorf:Lamersdorf:
01.03.2025, 19.30 Uhr, Karnevalsparty der KG Echte Fröngde im Bartze
Hof
02.03.2025, 11.11 Uhr, „De Zoch kütt“ anschließend „After Zoch Party
„im Bartze Hof
04.03.2025, 19.30 Uhr, Verabschiedung des Prinzen
Lucherberg:Lucherberg:Lucherberg:Lucherberg:Lucherberg:
04.03.2025, Karnevalsumzug
18.03.2025, Lupo-Treffen 19.30 Uhr Dorfgemeinschaftshaus
Schophoven:Schophoven:Schophoven:Schophoven:Schophoven:
01.03.2025, Karnevalsumzugs mit anschließender After-Zoch-Party der
Schophovener Stippeföttche
Frenz:Frenz:Frenz:Frenz:Frenz:
04.03.2025, Frühshoppen, KG Frenzer Burgnarren
23.03.2025, Jahreshauptversammlung, Spielmannszug Blau-Weiß Frenz
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Warnung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen
Landesweiter Warntag am 13.03.2025
Bei Großeinsatzlagen und Katastrophen können Ihre Sicherheit und
die Ihres Eigentums gefährdet sein. Eine Möglichkeit zur flächendeck-
enden Warnung der Bevölkerung für den Fall einer Notlage stellen die
Sirenen der Gemeinde Inden dar. Ein Informationsflyer des Ministeri-
ums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen über Warnanlässe,
Warnmittel, Sirenensignale und Verhaltensregeln liegt für Interessen-
ten im Foyer der Gemeindeverwaltung oder zum Download auf der
Homepage der Gemeindeverwaltung unter www.gemeinde-inden.de
bereit.
Darüber hinaus wird im Kreis Düren über die Warn-App „NINA“ (Not-
fall-Informations- und Nachrichten-App) des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe gewarnt und informiert. Die
Warn-App „NINA“ können Sie für die Betriebssysteme iOS (ab Version
7.0) und Android (ab Version 4) nutzen. Die App ist erhältlich über
iTunes und Google Play Store. Mit Hilfe dieser App werden Sie deutsch-
landweit - standortbezogen vor aktuellen Gefahren, wie z.B. Katastro-
phen, Bränden, Überschwemmungen und vielem mehr gewarnt. Sie

enthält zudem auch Handlungsempfehlungen, wie man sich in der
angezeigten Situation verhalten soll. Am Ende gibt NINA Entwarnung.
In Nordrhein-Westfalen führt das Ministerium des Innern bereits seitIn Nordrhein-Westfalen führt das Ministerium des Innern bereits seitIn Nordrhein-Westfalen führt das Ministerium des Innern bereits seitIn Nordrhein-Westfalen führt das Ministerium des Innern bereits seitIn Nordrhein-Westfalen führt das Ministerium des Innern bereits seit
2018 regelmäßig einen landesweiten Sirenenprobealarm durch. Die-2018 regelmäßig einen landesweiten Sirenenprobealarm durch. Die-2018 regelmäßig einen landesweiten Sirenenprobealarm durch. Die-2018 regelmäßig einen landesweiten Sirenenprobealarm durch. Die-2018 regelmäßig einen landesweiten Sirenenprobealarm durch. Die-
ser Probealarm hat sich in den letzten Jahren zu einem landesweitenser Probealarm hat sich in den letzten Jahren zu einem landesweitenser Probealarm hat sich in den letzten Jahren zu einem landesweitenser Probealarm hat sich in den letzten Jahren zu einem landesweitenser Probealarm hat sich in den letzten Jahren zu einem landesweiten
Warntag weiterentwickelt. Dieser findet am 13.03.2025 statt. ImWarntag weiterentwickelt. Dieser findet am 13.03.2025 statt. ImWarntag weiterentwickelt. Dieser findet am 13.03.2025 statt. ImWarntag weiterentwickelt. Dieser findet am 13.03.2025 statt. ImWarntag weiterentwickelt. Dieser findet am 13.03.2025 statt. Im
ganzen Land wird um 11:00 Uhr ein Sirenenprobealarm durchgeführtganzen Land wird um 11:00 Uhr ein Sirenenprobealarm durchgeführtganzen Land wird um 11:00 Uhr ein Sirenenprobealarm durchgeführtganzen Land wird um 11:00 Uhr ein Sirenenprobealarm durchgeführtganzen Land wird um 11:00 Uhr ein Sirenenprobealarm durchgeführt
werden.werden.werden.werden.werden. Zusätzlich werden Warnmeldungen über das Modulare Warn-
system (MoWaS) über die Warn-Apps „NINA“ (Notfall-Informations-
und Nachrichten-App des Bundes) und „KATWARN“ und das soge-
nannte Cell Broadcast (automatische Versenden von Warnungen an
Mobilfunkgeräte) ausgelöst. Ziel dieses Probealarms ist es, die Bevöl-
kerung weiter zu sensibilisieren, die Warnprozesse zu optimieren und
das Zusammenspiel sowie die Funktionalität der unterschiedlichen
Warnmittel zu testen.
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Esser, Tel. 02465/3930, Zimmer 5,
während der Öffnungszeiten zur Verfügung.

Die RegioEntsorgung AöR informiert
Getrenntsammlungspflicht für Alttextilien ab dem 1. Januar 2025
Ab dem 1.Ab dem 1.Ab dem 1.Ab dem 1.Ab dem 1. J J J J Januar 2025 gilt die Getrenntsammlungspflicht für anuar 2025 gilt die Getrenntsammlungspflicht für anuar 2025 gilt die Getrenntsammlungspflicht für anuar 2025 gilt die Getrenntsammlungspflicht für anuar 2025 gilt die Getrenntsammlungspflicht für TTTTTextil-extil-extil-extil-extil-
abfälle in Deutschland.abfälle in Deutschland.abfälle in Deutschland.abfälle in Deutschland.abfälle in Deutschland. Sie wird eingeführt, Sie wird eingeführt, Sie wird eingeführt, Sie wird eingeführt, Sie wird eingeführt, damit  damit  damit  damit  damit TTTTTextilien wiederverextilien wiederverextilien wiederverextilien wiederverextilien wiederver-----
wendet oder nachrangig recycelt werden können. Dies ist ein wichti-wendet oder nachrangig recycelt werden können. Dies ist ein wichti-wendet oder nachrangig recycelt werden können. Dies ist ein wichti-wendet oder nachrangig recycelt werden können. Dies ist ein wichti-wendet oder nachrangig recycelt werden können. Dies ist ein wichti-
ger Baustein zum ger Baustein zum ger Baustein zum ger Baustein zum ger Baustein zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für TTTTTextilien.extilien.extilien.extilien.extilien.
Allerdings fehlen noch weitere Schritte zur Allerdings fehlen noch weitere Schritte zur Allerdings fehlen noch weitere Schritte zur Allerdings fehlen noch weitere Schritte zur Allerdings fehlen noch weitere Schritte zur VVVVVerwirklichung einer ech-erwirklichung einer ech-erwirklichung einer ech-erwirklichung einer ech-erwirklichung einer ech-
ten Kreislaufwirtschaft wie die Umsetzung einer erweiterten Herten Kreislaufwirtschaft wie die Umsetzung einer erweiterten Herten Kreislaufwirtschaft wie die Umsetzung einer erweiterten Herten Kreislaufwirtschaft wie die Umsetzung einer erweiterten Herten Kreislaufwirtschaft wie die Umsetzung einer erweiterten Her-----
stellerverantwortung.stellerverantwortung.stellerverantwortung.stellerverantwortung.stellerverantwortung.

Damit die Getrenntsammlung von kommunalen und gemeinnützigen
Trägern in der derzeit schwierigen Marktlage erfolgreich realisiert
werden kann, ist es besonders wichtig, auf Qualität und die sorgfältige
Trennung der Alttextilien zu achten. Aus diesem Grund sollten starkstarkstarkstarkstark
zerschlissenezerschlissenezerschlissenezerschlissenezerschlissene,,,,, verdreckte oder anderweitig k verdreckte oder anderweitig k verdreckte oder anderweitig k verdreckte oder anderweitig k verdreckte oder anderweitig kontaminierte ontaminierte ontaminierte ontaminierte ontaminierte TTTTTextilienextilienextilienextilienextilien
weiterhin über die Restmülltonne entsorgt werden.weiterhin über die Restmülltonne entsorgt werden.weiterhin über die Restmülltonne entsorgt werden.weiterhin über die Restmülltonne entsorgt werden.weiterhin über die Restmülltonne entsorgt werden. Kommunen und
Abfallwirtschaftsbetriebe sollten diese Qualitätsanforderungen in ih-
rer Abfallberatung und -satzung berücksichtigen, um Unsicherheiten
bei der Abgabe von Alttextilien auszuräumen. Für die Bürgerinnen und
Bürger in Deutschland ändert sich durch die Getrenntsammlung also
zunächst nichts.
In Deutschland werden die von privaten Haushalten aussortierten
Bekleidungsstücke und Schuhe vor allem über Depotcontainer auf den
Straßen erfasst. Dieses System ist schon lange etabliert und wird von
den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert. So erreicht Deutschland
bereits heute eine Erfassungsquote von ca. 64 Prozent. Die in diesem
System erfassten Textilien werden in einem aufwendigen Prozess
sortiert und entweder einer Wiederverwendung als Secondhand-Be-
kleidung oder einem Recycling (z.B. als Material für Putzlappen oder
Dämmstoffe) zugeführt. Mit diesem System wird heute eine Wiederver-
wendungs- und Verwertungsquote von mehr als 90 Prozent erreicht.
Bestehende Recyclingkapazitäten ausgelastet - neue Bestehende Recyclingkapazitäten ausgelastet - neue Bestehende Recyclingkapazitäten ausgelastet - neue Bestehende Recyclingkapazitäten ausgelastet - neue Bestehende Recyclingkapazitäten ausgelastet - neue VVVVVerfahren ste-erfahren ste-erfahren ste-erfahren ste-erfahren ste-
hen noch am hen noch am hen noch am hen noch am hen noch am AnfangAnfangAnfangAnfangAnfang
Mit Blick auf die EU-weite Einführung der getrennten Alttextilsamm-
lung im kommenden Jahr werden die Mengen von minderer Qualität
EU-weit stark ansteigen, die einer Verwertung zugeführt werden müs-
sen. Allerdings sind die bestehenden Recyclingkapazitäten längst
ausgelastet und die Nachfrage nach Dämmstoffen oder Putzlappen ist
gesättigt. Zudem sind neue Geschäftsmodelle im Textilrecycling, die

z.B. ein Faser-zu-Faser-Recycling umsetzen, noch nicht im industriel-
len Maßstab etabliert und leiden unter einer geringen Nachfrage nach
recycelten Fasern. Perspektivisch müssen geeignete Recyclingverfah-
ren entwickelt und ausreichend Kapazitäten aufgebaut werden. Bis es
aber so weit ist - mit Sicherheit nicht vor 2027/2028 -, ist es besonders
wichtig, die Sammlung nicht mit verschmutzten oder zerschlissenen
Textilien zu belasten, die zu hohen Kosten für die kommunalen und
gemeinnützigen Sammlungen führen.
Herstellerverantwortung muss dringend umgesetzt werdenHerstellerverantwortung muss dringend umgesetzt werdenHerstellerverantwortung muss dringend umgesetzt werdenHerstellerverantwortung muss dringend umgesetzt werdenHerstellerverantwortung muss dringend umgesetzt werden
Die EU-Kommission hat die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zum
Aufbau einer textilen Kreislaufwirtschaft erkannt. So umfasst die Tex-
tilstrategie der Kommission mehr als 28 Maßnahmen und Initiativen.
Die Einführung der erweiterten Herstellerverantwortung soll den Aus-
bau der getrennten Erfassung von Textilabfällen sowie eine hochwerti-
ge Sortierung und Verwertung unterstützen. FairWertung und VKU
fordern in diesem Zusammenhang insbesondere die unbürokratische
Übernahme der Sammelkosten durch die Hersteller, da die Erlöse
diese Kosten nicht mehr decken. Die Umsetzung der Herstellerfinan-
zierung wird aber aller Voraussicht nach nicht vor 2027 erfolgen.
Getrenntsammlungspflicht mit Getrenntsammlungspflicht mit Getrenntsammlungspflicht mit Getrenntsammlungspflicht mit Getrenntsammlungspflicht mit WWWWWeitsicht und Qualitätsbewusstseineitsicht und Qualitätsbewusstseineitsicht und Qualitätsbewusstseineitsicht und Qualitätsbewusstseineitsicht und Qualitätsbewusstsein
umsetzenumsetzenumsetzenumsetzenumsetzen
Die ab 2025 geltende Getrenntsammlungspflicht für Alttextilien sollte
daher von allen Beteiligten mit Weitsicht und Qualitätsbewusstsein
umgesetzt werden, um bestehende Sammelstrukturen nicht weiter zu
gefährden. Konkret bitten wir die Bürgerinnen und Bürger, stark
zerschlissene, verdreckte oder anderweitig kontaminierte Textilien
weiterhin über die Restmülltonne zu entsorgen. Kommunen und Ab-
fallwirtschaftsbetriebe sollten diese Qualitätsanforderungen in ihrer
Abfallberatung und -satzung berücksichtigen. FairWertung stellt gern
eine „Kommunikationsfibel“ für die kommunale Abfallberatung zur
Verfügung.
Dies gilt jedenfalls so lange, bis die Herstellerverantwortung umge-
setzt sowie Recyclinglösungen entwickelt und etabliert sind. In die-
sem Zusammenhang bitten wir auch die Inhaber von Stellflächen für
Alttextilcontainer, bei der Verhandlung der Nutzungskonditionen mit
kommunalen und gemeinnützigen Trägern der schwierigen Marktlage
Rechnung zu tragen.
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Kreis berät in Inden über gesetzliche Betreuung
und Vorsorgevollmachten
Kreis Düren.Kreis Düren.Kreis Düren.Kreis Düren.Kreis Düren. Die Betreuungsbehörde des Kreises Düren bietet regel-
mäßige Sprechstunden zur gesetzlichen Betreuung, Vorsorgevollmach-
ten und Patientenverfügung in den Räumlichkeiten der Gemeindever-
waltung an.
Natalya Henschenmacher, Mitarbeiterin der Betreuungsbehörde des
Kreises Düren, berät sie dazu und zu allen Fragen rund um die gesetzli-
che Betreuung gern, und zwar vertraulich, neutral und kostenlos, denn
einige formale Besonderheiten gilt es bei der Vorsorge zu beachten.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Frau Henschenmacher wird Sie so-
dann zum vereinbarten Termin am Eingang des Rathauses abholen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich zu Ihrem Termin erscheinen,
damit der Ablauf reibungslos gestaltet werden kann.
BerBerBerBerBeratungsort:atungsort:atungsort:atungsort:atungsort: Gemeindeverwaltung Inden, Rathausstr. 1, Raum 27
Anmeldung:Anmeldung:Anmeldung:Anmeldung:Anmeldung: bitte unter Telefon 02465/39-30 oder 02465/39-51
TTTTTermine:ermine:ermine:ermine:ermine: 13.03.2025; 15.05.2025; 28.08.2025; 30.10.2025; j
eweils donnerstags 10:00 bis 12:00 Uhr

Bürgerinformation zum
Grundbesitzabgabenbescheid 2025
Die Umsetzung der Grundsteuerreform 2025 durch die verantwortli-
chen Städte und Gemeinden erfolgt mit dem Grundbesitzabgabenbe-
scheid 2025, welcher in der Gemeinde Inden am 21.02.2025 auf dem
Postweg versandt wird.
Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und damit neu übermittelten
Besteuerungsgrundlage des Finanzamtes wird Ihre individuelle Steu-
erhöhe berechnet. Diese finden Sie wie gewohnt in dem Grundbesitz-
abgabenbescheid 2025.
Die Grundlage für die festgesetzte Grundsteuer ergibt sich aus dem
Bescheid zur Feststellung des Grundsteuerwerts auf den 01.01.2022
bzw. aus dem darauf aufbauenden Bescheid über die Festsetzung des
Grundsteuermessbetrags auf den 01.01.2025. Diese beiden Bescheide
wurden durch das zuständige FinanzamtFinanzamtFinanzamtFinanzamtFinanzamt erlassen und sind Ihnen
bereits vor einiger Zeit (seit dem 01.07.2022) zugegangen.

Hintergrund:Hintergrund:Hintergrund:Hintergrund:Hintergrund:
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die
gesetzlichen Regelungen zur Grundsteuer für verfassungswidrig er-
klärt. Daraufhin wurde eine neue gesetzliche Regelung zur Grundsteu-
er verabschiedet. Die Bescheide wurden aufgrund dieser rechtlichen
Änderungen erlassen und beinhalten erstmalig die Ermittlung und
Festsetzung.
Abschließend weist die Verwaltung darauf hin, dass die Messbeträge
von Seiten der Finanzverwaltung für jedes Grundstück festgesetzt
werden und die Gemeinde keinen Einfluss auf die jeweilige Bewertung
hat. Eventuelle Einwände gegen die Messbescheide sind unmittelbar
an die Finanzverwaltung zu richten.
Für andere Rückfragen zum Grundbesitzabgabenbescheid steht Ihnen
das Steueramt gerne zur Verfügung.
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Niederschrift
Über die 32. Sitzung des Rates der Gemeinde Langerweheam Donnerstag, dem 23.01.2025,
im Saal der neuen Schulaula
Herr Bürgermeister Münstermann eröffnet die Sitzung und begrüßt alle
anwesenden Ratsmitglieder, Mitglieder der Verwaltung und besonders
herzlich alle Ehrenamtler*innen.
Bevor er mit den in der Ratssitzung stattfindenden Ehrungen beginnt,
bleibt er kurz förmlich und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingela-
den wurde und der Rat beschlussfähig ist. Änderungswünsche zur Tages-
ordnung liegen nicht vor. Somit wird die Tagesordnung einstimmig be-
schlossen.
A) Öffentliche Sitzung:A) Öffentliche Sitzung:A) Öffentliche Sitzung:A) Öffentliche Sitzung:A) Öffentliche Sitzung:
Zu Punkt 1Zu Punkt 1Zu Punkt 1Zu Punkt 1Zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Einwohnerfragestunde
Es gibt keine Wortmeldungen.
Herr Bürgermeister Münstermann weist darauf hin, dass im Anschluss an
die Ehrungen ein kleiner Umtrunk mit Imbiss stattfindet und lädt alle
Anwesenden dazu ein.
Zu Beginn hebt Herr Bürgermeister Münstermann besonders hervor, wie
wichtig das Ehrenamt und das private Engagement sowie die Eigeninitia-
tive sei, welches u. a. auch zum Umweltschutz beitrage. Ohne dieses
soziale Engagement würde Vieles nicht mehr laufen, gerade bei den
Kommunen, aber auch bei den Kreisen, den Ländern und dem Bund. Nur
mit dem Engagement und dem sozialen Miteinander der
Ehrenamtler*innen funktioniere die Infrastruktur. Jeder Einzelne sei ein
wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Umso wichtiger sei es ihm
daher, einen würdevollen Rahmen zu schaffen, diese Tätigkeiten entspre-
chend zu wertschätzen.
Er hofft, dass diese Veranstaltung Anklang findet und somit im nächsten
Jahr fortgesetzt wird.
Zu Punkt 2Zu Punkt 2Zu Punkt 2Zu Punkt 2Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Ehrung der Blutspender 2024
VVVVVorlage orlage orlage orlage orlage VL-3/2025VL-3/2025VL-3/2025VL-3/2025VL-3/2025
Herr Bürgermeister Münstermann dankt den Blutspender*innen für ihren
unermüdlichen und großen persönlichen Einsatz, welcher für die Gesell-
schaft unverzichtbar sei, und überreicht ihnen eine Urkunde und eine
Ehrennadel für 25, 50, 75 oder 100 Blutspenden sowie ein Präsent durch
den Blutspendedienst des DRK.
Zu Punkt 3Zu Punkt 3Zu Punkt 3Zu Punkt 3Zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Ehrung der Preisträger des Stadtradelns 2024
VVVVVorlage orlage orlage orlage orlage VL-4/2025VL-4/2025VL-4/2025VL-4/2025VL-4/2025
Herr Bürgermeister Münstermann dankt den teilnehmenden Teams für
ihre enorme Leistung und die vielen erradelten Kilometer während des
Stadtradelns. Insgesamt gab es neun Teams, die zusammen 14641 Kilo-
meter in diesen 3 Wochen mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Geehrt
wurden die Teams LUNA BUND mit 2292,5 Kilometer, die Wildschweinban-
de mit 3137 Kilometer und die Hamich Runners mit 3353,8 Kilometer. Sie
erhielten Gruppenpreise in Höhe von 50,00 €, 100,00 € und 150,00€.
Anschließend wurden aus den Teams noch die Teilnehmer mit den meisten
gefahrenen Kilometern geehrt. Diese erhielten Sachpreise wie z. B. einen
Fahrradhelm.
Zu Punkt 4Zu Punkt 4Zu Punkt 4Zu Punkt 4Zu Punkt 4 der Tagesordnung:
Ehrung des Preisträgers des Klimaschutzpreises 2024
VVVVVorlage orlage orlage orlage orlage VL-5/2025VL-5/2025VL-5/2025VL-5/2025VL-5/2025
Die Vertreter des Kindergartens St. Martinus in Schlich wurden geehrt für
ihre Vielzahl von Projekten, u. a. der Anlegung eines großen Lehrgartens
und der Bau eines Wildbienenhauses und erhalten als Preisträger ein
Preisgeld in Höhe von 1000,00 €, den die Westenergie AG für 2024 als
Klimaschutzpreis ausgelobt hatte. Besonderer Dank ging an die
Erzieher*innen, die diese wichtigen Themen Umweltschutz, Nachhaltig-

keit und Ressourcenschonung auf spielerische Art und Weise an die Kinder
herangetragen haben. Ein großer Dank geht auch an die Westenergie AG,
Herrn Diewald, der sich mit großem Engagement dafür eingesetzt hat,
dass dieser Preis weiterhin Bestand hat.
Zu Punkt 5Zu Punkt 5Zu Punkt 5Zu Punkt 5Zu Punkt 5 der Tagesordnung:
Ehrung der Preisträger des Heimatpreises 2024
VVVVVorlage orlage orlage orlage orlage VL-6/2025VL-6/2025VL-6/2025VL-6/2025VL-6/2025
Der Rat der Gemeinde Langerwehe hat in seiner Sitzung vom 20.04.2023
die Kriterien für den vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Digitalisierung ausgelobten Heimatpreis festgelegt. Das soziale Engage-
ment bzw. Projekt soll in der Gemeinde Langerwehe verortet sein und die
Heimatpflege fordern. Darunter fallen z. B. öffentliche Plätze aktiver zu
gestalten, die Pflege von Kultur, Tradition und Bräuchen oder die Förde-
rung der Identifikation der Menschen in ihrer Heimat. Für das Jahr 2024
wurde ein Preisgeld von insgesamt 5000,00 € bewilligt und auf 3 Preisträ-
ger aufgeteilt. Insgesamt gab es 6 Bewerber.
Bürgermeister Münstermann betont, dass die Entscheidung nicht leicht-
gefallen sei und alle Bewerber einen Preis verdient hätten. Er ermutigt
daher, sich in diesem Jahr nochmals zu bewerben.
Die drei Preisträger (1. Platz: Bücherei in Langerwehe e.V., 2. Platz Ka-Ge-
Hei 1937 e.V. und 3. Platz Spielmannszug Grün-Weiß-Schlich e.V.) werden
durch den Bürgermeister geehrt. Da sie die Preisgelder bereits erhalten
haben, überreicht der Bürgermeister ihnen noch die Urkunden.
Zu Punkt 6Zu Punkt 6Zu Punkt 6Zu Punkt 6Zu Punkt 6 der Tagesordnung:
Ehrung der Preisträger des Ehrenpreises des Kreises Düren 2024
VVVVVorlage orlage orlage orlage orlage VL-7/2025VL-7/2025VL-7/2025VL-7/2025VL-7/2025
Der Kreis Düren ehrte im Mai 2024 25 Personen und Gruppen führ ihren
besonderen ehrenamtlichen Einsatz. Drei der Preisträger kamen aus der
Gemeinde Langerwehe, die nun noch vom Bürgermeister geehrt wurden.
Die Theatergruppe „Martinis“, die seit 22 Jahren mit den eingenommenen
Eintrittsgeldern zahlreiche Hilfsprojekte für Kinder in Not unterstützen,
Herr Karl Josef Heimbüchel für seinen langjährigen Einsatz in der freiwilli-
gen Feuerwehr und Herr Horst Deselaers für sein besonderes ehrenamtli-
ches soziales Engagement als Ortsvorsteher, in der Schützengesellschaft
und der katholischen Pfarrgemeinde.
Bürgermeister Münstermann erwähnte noch an dieser Stelle, dass es eine
weitere Ehrung durch den Kreis Düren gegeben habe, und zwar den
Geschichtsverein Hürtgenwald e.V., der u. a. das Museum „Hürtgenwald
1944 und im Frieden“ betreibt. Das Museumsteam trage im hohen Maße
dazu bei, dass eine freiheitlich demokratische Denkweise erhalten bleibt
und mahnt insbesondere vor Krieg. Vorsitzender des Vereins ist der
Ortsvorsteher aus Merode, Albert Trostdorf.
Stellvertretend für alle geehrten Personen und Gruppen ergreift Herr
Deselaers das Wort und bedankt sich bei der Gemeinde Langerwehe
besonders beim Bürgermeister für die würdige Ehrung in diesem Rahmen.
Zu Punkt 7Zu Punkt 7Zu Punkt 7Zu Punkt 7Zu Punkt 7 der Tagesordnung:
Mitteilungen und Anfragen
Keine Wortmeldung
B) Nichtöffentliche Sitzung:B) Nichtöffentliche Sitzung:B) Nichtöffentliche Sitzung:B) Nichtöffentliche Sitzung:B) Nichtöffentliche Sitzung:
Zu Punkt 8Zu Punkt 8Zu Punkt 8Zu Punkt 8Zu Punkt 8 der Tagesordnung:
Mitteilungen und Anfragen
Keine Wortmeldung
Der Bürgermeister bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die
Sitzung.
Langerwehe, 23.01.2025
gez. Münstermann, Bürgermeister
gez. Schallenberg, Schriftführerin
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Bekanntmachung
Energieberatung im Rathaus LangerweheEnergieberatung im Rathaus LangerweheEnergieberatung im Rathaus LangerweheEnergieberatung im Rathaus LangerweheEnergieberatung im Rathaus Langerwehe
Die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Stolberg, weist
darauf hin, dass den interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder
eine ortsnahe Beratung rund um das Thema „Energie und Energieeffi-
zienz“ angeboten wird.
Auch in diesem Jahr werden die Energieberater der EWV daher in den
Rathäusern der Kommunen ihres Versorgungsgebietes zu Gast sein und
alle Fragen rund um die persönliche Energielieferung beantworten.
Die Beratungstermine werden für die Gemeinde Langerwehe in 2025für die Gemeinde Langerwehe in 2025für die Gemeinde Langerwehe in 2025für die Gemeinde Langerwehe in 2025für die Gemeinde Langerwehe in 2025
am
13.03.202513.03.202513.03.202513.03.202513.03.2025
12.06.2025,12.06.2025,12.06.2025,12.06.2025,12.06.2025,
04.09.202504.09.202504.09.202504.09.202504.09.2025 und am
11.12.202511.12.202511.12.202511.12.202511.12.2025
in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr im

Rathaus LangerweheRathaus LangerweheRathaus LangerweheRathaus LangerweheRathaus Langerwehe
Schönthaler StrSchönthaler StrSchönthaler StrSchönthaler StrSchönthaler Str..... 4 4 4 4 4
Zimmer 9, ParterreZimmer 9, ParterreZimmer 9, ParterreZimmer 9, ParterreZimmer 9, Parterre
52379 Langerwehe52379 Langerwehe52379 Langerwehe52379 Langerwehe52379 Langerwehe
durchgeführt.
Für weitere Fragen stehen Ihnen der Kundenservice der EWV Stolberg
(Telefon: 02402-101-1552) oder die kostenlose Hotline 0800 3981000
zur Verfügung.
Langerwehe, den 09.01.2025
Allgemeiner Vertreter
gez.
(Cramer)

Bekannt-
machung
Dienstzeitregelung bei der Ge-Dienstzeitregelung bei der Ge-Dienstzeitregelung bei der Ge-Dienstzeitregelung bei der Ge-Dienstzeitregelung bei der Ge-
meindeverwaltung Langerwehemeindeverwaltung Langerwehemeindeverwaltung Langerwehemeindeverwaltung Langerwehemeindeverwaltung Langerwehe
an den Karnevalstagenan den Karnevalstagenan den Karnevalstagenan den Karnevalstagenan den Karnevalstagen
Donnerstag, den 27. FebruarDonnerstag, den 27. FebruarDonnerstag, den 27. FebruarDonnerstag, den 27. FebruarDonnerstag, den 27. Februar
2025 (Weiberfastnacht)2025 (Weiberfastnacht)2025 (Weiberfastnacht)2025 (Weiberfastnacht)2025 (Weiberfastnacht)
An diesem Tag sind die Dienst-
stellen der Gemeindeverwaltung
ab 10.30 Uhr geschlossen.
Montag, den 03. März 2024 (Ro-Montag, den 03. März 2024 (Ro-Montag, den 03. März 2024 (Ro-Montag, den 03. März 2024 (Ro-Montag, den 03. März 2024 (Ro-
senmontag)senmontag)senmontag)senmontag)senmontag)
An diesem Tag sind die Dienst-
stellen der Gemeindeverwaltung
geschlossen.
(gez. Münstermann)
Bürgermeister
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Bekanntmachung
Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von WWWWWahlvorschlägen für die ahlvorschlägen für die ahlvorschlägen für die ahlvorschlägen für die ahlvorschlägen für die WWWWWahl desahl desahl desahl desahl des
Bürgermeisters und der Bürgermeisters und der Bürgermeisters und der Bürgermeisters und der Bürgermeisters und der VVVVVertretung der Gemeinde Langerwehe für dieertretung der Gemeinde Langerwehe für dieertretung der Gemeinde Langerwehe für dieertretung der Gemeinde Langerwehe für dieertretung der Gemeinde Langerwehe für die
am 14. September 2025 stattfindenden allgemeinen Kommunalwah-am 14. September 2025 stattfindenden allgemeinen Kommunalwah-am 14. September 2025 stattfindenden allgemeinen Kommunalwah-am 14. September 2025 stattfindenden allgemeinen Kommunalwah-am 14. September 2025 stattfindenden allgemeinen Kommunalwah-
lenlenlenlenlen
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) - vom 31. August
1993 (GV. NW. S. 592, 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 2.
Dezember 2024 (GV. NRW. S. 942) - SGV. NRW. 1112 - fordere ich
hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen
• für die Wahl der Vertreter des Rates der Gemeinde Langerwehe in

den Wahlbezirken und aus den Reservelisten sowie
• für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Langerwehe
auf.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Funktionsbezeichnungen gemäß
§ 49 Absatz 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande
Nordrhein-Westfalen (KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 30.06.1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 66; ber. S.
70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV.
NRW. S. 444), SGV. NRW. 1112 und § 12 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in weiblicher und männlicher
Form geführt werden.
Wahlvorschläge hierfür sind gemäß § 15 Absatz 1 des Gesetzes über
die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen, (KWahlG) bis
spätestens zum neunundsechzigsten Tag vor der Wahl, 7. Juli 2025,
18.00 Uhr beim Wahlleiter der Gemeinde Langerwehe, Schönthaler
Str. 4, 52379 Langerwehe, Zimmer 352, einzureichen.
Ich empfehle, die Wahlvorschläge nach Möglichkeit frühzeitig vor
diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit
der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden können.
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die
vom Wahlleiter während der Dienststunden (montags bis freitags von
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr und
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr), bereitgehalten und gemäß
der Kommunalwahlordnung auf Anforderung bei glaubhaft gemachtem
Bedarf kostenlos abgegeben werden.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit über wwwwwwwwwwwwwww.votemanager.votemanager.votemanager.votemanager.votemanager.de/.de/.de/.de/.de/
parteienkparteienkparteienkparteienkparteienkomponenteomponenteomponenteomponenteomponente die Wahlvorschläge elektronisch zu erfassen und
die benötigten Formulare zu erzeugen und auszudrucken.
Zusätzlich stehen Ihnen die Formulare auf unserer Homepage
wwwwwwwwwwwwwww.Langerwehe.Langerwehe.Langerwehe.Langerwehe.Langerwehe.de/k.de/k.de/k.de/k.de/kommunalwommunalwommunalwommunalwommunalwahl2025ahl2025ahl2025ahl2025ahl2025 als PDF-Dateien online zur
Verfügung.
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46b und 46d Abs.
1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - und der §§ 25, 26 und
31 sowie §§ 75a und 75b KWahlO weise ich hin.
Insbesondere bitte ich zu beachten:Insbesondere bitte ich zu beachten:Insbesondere bitte ich zu beachten:Insbesondere bitte ich zu beachten:Insbesondere bitte ich zu beachten:
1.1.1.1.1.     AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des
Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich orga-
nisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von
einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) eingereicht werden.
Einzelbewerber können allerdings keine Reserveliste als Wahlvor-
schlag einreichen.
1.2 Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem
Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder
Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist.
Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei
oder Wählergruppe ihre Bewerber in einer Versammlung von Wahlbe-
rechtigten aufstellen lassen.
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on (Unionsbürger), die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen
Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind
in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung
der Reihenfolge der Bewerber auf der Reserveliste und für die Bestim-

mung eines Bewerbers als Ersatzbewerber für einen anderen Bewer-
ber. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern und Ersatzbewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr
Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.
Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt wer-
den, wer am Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter
einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.
Für die allgemeinen Kommunalwahlen 2025 sind die Vertreter für die
Vertreterversammlung und die Bewerber ab dem 01. September
2024, die Bewerber für die Wahlbezirke frühestens nach der öffentli-
chen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke
zu wählen.
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene
Stelle kann gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung Einspruch erheben.
Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr
Ergebnis ist endgültig.
Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversamm-
lung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder-
oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl
des Bewerbers regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre
Satzungen.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber mit
Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl
der erschienenen Mitglieder, Vertreter oder Wahlberechtigten und
Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen.
Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von diesem
bestimmten Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu
versichern, dass die Wahl der Bewerber für die Vertretung in geheimer
Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die
Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die
Festlegung der Reihenfolge der Bewerber und die Bestimmung der
Ersatzbewerber in geheimer Abstimmung erfolgt sind.
Der Wahlleiter ist für die Abnahme einer solchen Versicherung an Eides
statt zuständig; er ist Behörde im Sinne des § 156 Strafgesetzbuches.
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versi-
cherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraus-
setzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags. (§ 17 KWahlG)
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlaus-
schreibung laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu
wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständigen Kreises, im
Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bun-
destag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen,
wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen
gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat;
dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte Parteien, die die
Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteienge-
setzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim
Bundeswahlleiter eingereicht haben.
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15
Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterlagen einge-
reicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf
Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Pro-
gramm von Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können,
wird das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW öffentlich
bekannt machen.
1.4 Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppentranspa-
renzgesetzes (WählGTranspG) - in der Fassung der Bekanntmachung
vom 25.03.2022 (GV. NRW. S. 412) - zur Rechenschaftslegung ver-
pflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag nach § 5a Absatz 1 KWahlG
außerdem die Bescheinigung beizufügen, die ihnen der Präsident des
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Landtages nach § 4 Absatz 2 WählGTranspG über die Vorlage ihrer
Rechenschaftsberichte über die letzten zwei abgeschlossenen Rech-
nungsjahre erteilt hat.
Soweit die Frist zur Einreichung des Rechenschaftsberichtes nach § 4
Absatz 1 WählG-TranspG zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvor-
schlags noch nicht abgelaufen ist, ist für das letzte abgeschlossene
Rechnungsjahr die Vorlage einer Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahlG
ausreichend, aus der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe die
Wählergruppe in den vorangegangenen zwölf Monaten Zuwendungen
erhalten hat; Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders gemäß § 2
Absatz 2 Satz 4 WählGTranspG sind hierbei anzugeben.
Wählergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1
WählGTranspG verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag eine Er-
klärung nach § 15a Absatz 2 KWahlG beizufügen, aus der sich ergibt,
ob und in welcher Gesamthöhe sie in den vorangegangenen zwölf
Monaten Zuwendungen erhalten haben; Zuwendungen eines einzel-
nen Zuwenders gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 WählGTranspG sind hierbei
anzugeben.
Die Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahlG ist von der im Wahlgebiet
zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zuständigen Leitung der
Wählergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem Muster der Anlage
27 zur KWahlO eingereicht werden.
Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvorschlags bis
zum Zeitpunkt der Wahl eine Zuwendung, die die Bedingungen des § 2
Absatz 2 Satz 4 WählGTranspG erfüllt, sind diese dem Wahlleiter nach
§ 15a Absatz 3 KWahlG unter Angabe des Namens und der Anschrift
des Zuwenders sowie der Gesamthöhe der Zuwendung unverzüglich
mitzuteilen. Die Erklärung ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt
der Abgabe der Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu
unterzeichnen und soll nach dem Muster der Anlage 28 zur KWahlO
eingereicht werden.
Dies gilt auch für Einzelbewerber mit der Maßgabe, dass sich die
Mitteilungspflicht auf Angaben über Zuwendungen beschränkt, die der
Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und Wahlkampffüh-
rung von Dritten erhalten hat.
Reicht eine Wählergruppe mehrere Wahlvorschläge im Wahlgebiet
ein, so brauchen diese Nachweise nur einmal eingebracht zu werden.
2.2.2.2.2.     WWWWWahlvorschläge für das ahlvorschläge für das ahlvorschläge für das ahlvorschläge für das ahlvorschläge für das Amt des BürgermeistersAmt des BürgermeistersAmt des BürgermeistersAmt des BürgermeistersAmt des Bürgermeisters
2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters können auch von
Parteien und Wählergruppen gemeinsam eingereicht werden. In die-
sem Fall ist der Bewerber entweder in einer gemeinsamen Versamm-
lung oder in getrennten Versammlungen der beteiligten Wahlvor-
schlagsträger zu wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags
dürfen keinen anderen als den gemeinsamen Bewerber zur Wahl
vorschlagen.
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters soll nach dem
Muster der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss
enthalten:
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wähler-
gruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; andere Wahlvorschläge kön-
nen auch durch ein Kennwort des Wahlvorschlagsträgers gekenn-
zeichnet werden;
- Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und
Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder Telefonnummer sowie
Staatsangehörigkeit des Bewerbers; bei mehreren Vornamen kann
eine Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen der Bewerber auf dem
Stimmzettel anzugeben ist.
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-
Mail-Adresse der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten.
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der
für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2
Satz 1 KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von den jewei-
ligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten Wahl-
vorschlagsträger unterzeichnet sein und soll anschließend von allen

Trägern des Wahlvorschlages gemeinsam eingereicht werden. Un-
terstützungsunterschriften auf amtlichen Formblättern nach dem
Muster der Anlage 14c zur KWahlO sind beizubringen, wenn keiner
der Wahlvorschlagsträger die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 Satz 2
KWahlG erfüllt.
Jeder Träger eines gemeinsamen Wahlvorschlages soll eine Vertrau-
ensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson benennen.
Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner des Wahlvor-
schlages im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. Wer für das Amt des
Bürgermeisters wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen.
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wähler-
gruppen müssen außerdem von mindestens 130 Wahlberechtigten der
Gemeinde Langerwehe persönlich und handschriftlich unterzeichnet
sein; dies gilt auch für die Wahlvorschläge von Einzelbewerbern. Die
Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Wird der bisherige Bürgermeis-
ter als Bewerber vorgeschlagen, so ist die Erbringung von Unterstüt-
zungsunterschriften nicht erforderlich. Unterstützungsunterschriften
für gemeinsame Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle
beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 dieser Bekannt-
machung genannten Parteien und Wählergruppen fallen.
Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlbe-
rechtigung des Unterzeichners bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist
Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei
denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvor-
schlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 130 Wahlberechtigten
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblät-
tern nach Anlage 14 c zur KWahlO zu erbringen. Bei der Anforderung
der Formblätter ist die Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers, bei
Parteien und Wählergruppen auch deren Kurzbezeichnung, anzuge-
ben. Bei der Erbringung der Unterstützungsunterschriften gilt Nr. 3.4
dieser Bekanntmachung sinngemäß.
2.5 Nr. 3.5 dieser Bekanntmachung gilt sinngemäß mit der Maßnah-
me, dass die Zustimmungserklärung nach dem Muster der Anlage 12c
zur KWahlO abzugeben ist und der Bewerber darauf zu versichern hat,
dass er für keine andere Wahl zum Bürgermeister oder Landrat kandi-
diert. Für die Bescheinigung der Wählbarkeit durch die Gemeinde
Langerwehe ist das Muster der Anlage 13b zur KWahlO zu verwenden.
Die Niederschrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe
zur Aufstellung des Bewerbers soll nach dem Muster der Anlage 9c zur
KWahlO gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem Muster
der Anlage 10c zur KWahlO abgegeben werden.
2.6 Bei Wahlvorschlägen durch Wählergruppen gilt Nr. 1.4. dieser
Bekanntmachung sinngemäß.
2.7 Bewerber können nicht gleichzeitig für die Wahl zum Bürgermeis-
ter oder Landrat in mehreren Gemeinden und Kreisen kandidieren.
2.8 Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der §§ 46 b bis 46 e KWahlG
sowie auf die §§ 75 a und 75 b KWahlO verwiesen.
3.3.3.3.3.     WWWWWahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen WWWWWahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirk
3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der
Anlage 11a zur KWahlO eingereicht wenden. Er muss enthalten:
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wähler-
gruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzel-
bewerbern können durch ein Kennwort gekennzeichnet werden;
- Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und
Anschrift (Hauptwohnung) E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie
Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei Beamten und
Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG ist auch der Dienstherr
und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder
Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. Bei mehreren Vorna-
men kann eine Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen der Bewer-
ber auf dem Stimmzettel anzugeben ist.
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-
Mail-Adresse der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.
3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der
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für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2
Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss mindestens ein
Unterzeichner seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leis-
ten.
3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wähler-
gruppen müssen ferner von mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahl-
bezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein und sollen die Angabe einer E-Mail-
Adresse und einer Telefonnummer des Unterzeichners enthalten; dies
gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern. Die Wahlberechti-
gung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem
Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen
Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umstän-
den, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht
rechtzeitig erbracht werden.
3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5
Wahlberechtigten des Wahlbezirks unterzeichnet sein, so sind die
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14a zur KWahlO
zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten:
- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei
geliefert. Bei der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeich-
nung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen
will, bei Einzelbewerbern das Kennwort, sowie Familienname, Vorna-
men und Wohnort des vorzuschlagenden Bewerbers und die Kontakt-
daten anzugeben, die in die Datenschutzhinweise auf der Rückseite
der Anlage 14a zur KWahlO unter Nummer 3 aufzunehmen sind;
Parteien und Wählergruppen haben ferner die Aufstellung des Bewer-
bers in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung nach § 17 KwahlG
zu bestätigen. Der Wahlleiter hat diese An- gaben im Kopf der Form-
blätter zu vermerken.
- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies
auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; die
Angaben zum Familiennamen, Vornamen, Tag der Geburt und zur An-
schrift (Hauptwohnung), sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse, so-
fern vorhanden, des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung
sind vom Unterzeichner persönlich und handschriftlich auszufüllen.
- Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine
Bescheinigung seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zu
KWahlO beizufügen, dass er im Wahlgebiet wahlberechtigt ist; geson-
derte Bescheinigungen des Wahlrechts sind von dem Träger des Wahl-
vorschlags bei der Einreichung des Wahlvorschlags mit den Unterstüt-
zungsunterschriften zu verbinden; wer für einen anderen eine Be-
scheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der
Betreffende den Wahlvorschlag unterstützt.
- Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen;
hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unter-
schrift auf allen Wahlvorschlä-gen ungültig.
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber ist zulässig.
3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach dem Muster der
Anlage 12a zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvor-
schlag nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO abgegeben
werden. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe
eines gültigen Wahlvorschlags.
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13a
zur KWahlO; die Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag
nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO erteilt werden.
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausferti-
gung der Niederschrift über die Versammlung der Partei oder Wähler-
gruppe zur Aufstellung der Bewerber mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; ihrer Beifügung be-
darf es nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der
Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahl-
gebiet beigefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 Abs. 9 und 10 dieser Bekannt-

machung).
- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des
KWahlG bewerben, eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäf-
tigungsverhältnis, sowie im Falle des § 13 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b
oder d KWahlG auch über die ausgeübte Tätigkeit, falls der Wahlleiter
dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält.
3.6 Im Übrigen verweise ich für das Wahlvorschlagsverfahren auf die §§
15 bis 20 KWahlG und die §§ 24 bis 31 KWahlO.
4.4.4.4.4.     WWWWWahlvorschläge für die Reservelisteahlvorschläge für die Reservelisteahlvorschläge für die Reservelisteahlvorschläge für die Reservelisteahlvorschläge für die Reserveliste
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt werden, die für
eine Partei oder Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von
der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Einreichung zuständigen
Leitung unterzeichnet sein.
4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO
eingereicht werden. Sie muss enthalten:
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wähler-
gruppe, die die Reserveliste einreicht;
- Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit
der Bewerber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeit-
nehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und
die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder An-
stalt bei der sie beschäftigt sind, anzugeben; bei mehreren Vornamen
kann eine Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen der Bewerber
auf dem Stimmzettel anzugeben ist.
Die Reserveliste soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-
Mail-Adresse der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber,
unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber für einen im
Wahlbezirk oder für einen auf einer Reserveliste aufgestellten Bewer-
ber sein soll.
4.3 Soll ein Bewerber auf der Reserveliste Ersatzbewerber für einen im
Wahlbezirk oder für einen auf der Reserveliste aufgestellten anderen
Bewerber sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reserveliste ferner
enthalten:
- Den Familien- und Vorname des zu ersetzenden Bewerbers;
- Den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem
oder unter der der zu ersetzende Bewerber aufgestellt ist.
4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wähler-
gruppen müssen gem. 16 Abs. 1 KWahlG außerdem von mindestens 12
Wahlberechtigten persönlich und § handschriftlich unterzeichnet sein.
4.5 Muss die Reserveliste von mindestens 12 Wahlberechtigten unter-
zeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern
nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei
Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung der Partei oder
Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 2.4 entspre-
chend. Die Zustimmungserklärung der Bewerber ist auf der Reserve-
liste nach dem Muster der Anlage 11b oder einzeln nach dem Muster
der Anlage 12b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der
Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber gleichzeitig für einen
Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirks-
vorschlag beigefügt ist.
5. Einreichungsfrist5. Einreichungsfrist5. Einreichungsfrist5. Einreichungsfrist5. Einreichungsfrist
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters und der Vertre-
tung der Gemeinde Langerwehe (allgemeine Kommunalwahlen) sind
spätestens bis zum 69.spätestens bis zum 69.spätestens bis zum 69.spätestens bis zum 69.spätestens bis zum 69.     TTTTTag vor der ag vor der ag vor der ag vor der ag vor der WWWWWahl (Montag,ahl (Montag,ahl (Montag,ahl (Montag,ahl (Montag, 07. 07. 07. 07. 07. Juli 2025), Juli 2025), Juli 2025), Juli 2025), Juli 2025), um um um um um
18.00 Uhr (Ausschlussfrist)18.00 Uhr (Ausschlussfrist)18.00 Uhr (Ausschlussfrist)18.00 Uhr (Ausschlussfrist)18.00 Uhr (Ausschlussfrist) beim Wahlleiter der Gemeinde Langer-
wehe, Schönthaler Str. 4, 52379 Langerwehe, Zimmer 352, einzurei-
chen.
Auf die Bekanntmachung über die Einteilung des Wahlgebietes in
Wahlbezirke vom 23.01.2025 wird hingewiesen.
Langerwehe, den 06.02.2025
Der Bürgermeister
als Wahlleiter
(Münstermann)
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Wahlbekanntmachung
1. Am 23.02.2025
findet die
Wahl zum 21. Deutschen BundestagWahl zum 21. Deutschen BundestagWahl zum 21. Deutschen BundestagWahl zum 21. Deutschen BundestagWahl zum 21. Deutschen Bundestag
statt.
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in 13 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit
vom 12.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu
wählen hat.
Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr in der Neuen Schulaula,
Josef-Schwarz-Str. 16, 52379 Langerwehe zusammen.
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeichnis
er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der
Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der

Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem
des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen
Kreis für die Kennzeichnung,
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser,
und jeweils die Namen der ersten
fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Partei-
bezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlrau-
mes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der
Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat

Ab 1. Mai 2025: Digitale Bilder für Ausweisdokumente

Digitale Bilder für AusweisdokumenteDigitale Bilder für AusweisdokumenteDigitale Bilder für AusweisdokumenteDigitale Bilder für AusweisdokumenteDigitale Bilder für Ausweisdokumente

Morphing und Manipulationen entgegenwirkenMorphing und Manipulationen entgegenwirkenMorphing und Manipulationen entgegenwirkenMorphing und Manipulationen entgegenwirkenMorphing und Manipulationen entgegenwirken
Das ist der Hintergrund der Neuregelung für biometrische Passbilder
ab dem 01.05.2025.
Morphing nennt sich eine Technik, mit der mehrere Aufnahmen von
Gesichtern zu einem Bild verschmolzen werden. Das Passbild zeigt
dann die Gesichtszüge von verschiedenen Personen in einem Lichtbild.
So können manipulierte Lichtbilder erstellt werden.
Diesen Manipulationen soll und muss bei der Beantragung von hoheit-
lichen Ausweisdokumenten entgegengewirkt werden. Um eben jene
auszuschließen, sind ab dem 01.05.2025 ausschließlich digitale Pass-
bilder zulässig.
Wo bekommen Sie digitale Passbilder?
Sie können zu einem zertifizierten Fotostudio gehen und ein Passfoto
aufnehmen lassen, welches über eine sichere Verbindung direkt an die
zuständige Behörde übermittelt wird. Fotostudios, die diesen Service
anbieten, können Sie bspw. unter www.e-passfoto.de finden.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, ab dem 01.05.2025 Ihre Passbil-
der hier beim Einwohnermeldeamt Langerwehe selbständig aufzuneh-
men.
Die Die Die Die Die Aufnahme der PAufnahme der PAufnahme der PAufnahme der PAufnahme der Passbilder im Bürgerbüro ist gebührenpflichtig undassbilder im Bürgerbüro ist gebührenpflichtig undassbilder im Bürgerbüro ist gebührenpflichtig undassbilder im Bürgerbüro ist gebührenpflichtig undassbilder im Bürgerbüro ist gebührenpflichtig und
wird pro beantrwird pro beantrwird pro beantrwird pro beantrwird pro beantragtem agtem agtem agtem agtem Ausweisdokument fällig.Ausweisdokument fällig.Ausweisdokument fällig.Ausweisdokument fällig.Ausweisdokument fällig.
Die Höhe der Gebühren steht noch nicht abschließend fest, beträgtDie Höhe der Gebühren steht noch nicht abschließend fest, beträgtDie Höhe der Gebühren steht noch nicht abschließend fest, beträgtDie Höhe der Gebühren steht noch nicht abschließend fest, beträgtDie Höhe der Gebühren steht noch nicht abschließend fest, beträgt
aber voraussichtlich zwischen 7-10 €.aber voraussichtlich zwischen 7-10 €.aber voraussichtlich zwischen 7-10 €.aber voraussichtlich zwischen 7-10 €.aber voraussichtlich zwischen 7-10 €.
Wichtiger HinweisWichtiger HinweisWichtiger HinweisWichtiger HinweisWichtiger Hinweis
Bei gleichzeitiger Beantragung eines Personalausweises und einesBei gleichzeitiger Beantragung eines Personalausweises und einesBei gleichzeitiger Beantragung eines Personalausweises und einesBei gleichzeitiger Beantragung eines Personalausweises und einesBei gleichzeitiger Beantragung eines Personalausweises und eines
Reisepasses wird die Gebühr für das Passbild zwei Mal berechnet,Reisepasses wird die Gebühr für das Passbild zwei Mal berechnet,Reisepasses wird die Gebühr für das Passbild zwei Mal berechnet,Reisepasses wird die Gebühr für das Passbild zwei Mal berechnet,Reisepasses wird die Gebühr für das Passbild zwei Mal berechnet,
auch wenn das gleiche Bild genutzt wird. Dies ist eine verbindlicheauch wenn das gleiche Bild genutzt wird. Dies ist eine verbindlicheauch wenn das gleiche Bild genutzt wird. Dies ist eine verbindlicheauch wenn das gleiche Bild genutzt wird. Dies ist eine verbindlicheauch wenn das gleiche Bild genutzt wird. Dies ist eine verbindliche
Regelung der Bundesdruckerei und ist von der Kommune nicht beein-Regelung der Bundesdruckerei und ist von der Kommune nicht beein-Regelung der Bundesdruckerei und ist von der Kommune nicht beein-Regelung der Bundesdruckerei und ist von der Kommune nicht beein-Regelung der Bundesdruckerei und ist von der Kommune nicht beein-
flussbarflussbarflussbarflussbarflussbar.....
Das Behördenpersonal hat keine Möglichkeit diese Regelung zu um-Das Behördenpersonal hat keine Möglichkeit diese Regelung zu um-Das Behördenpersonal hat keine Möglichkeit diese Regelung zu um-Das Behördenpersonal hat keine Möglichkeit diese Regelung zu um-Das Behördenpersonal hat keine Möglichkeit diese Regelung zu um-
gehen!gehen!gehen!gehen!gehen!
Diese Neuregelung wird zum 01.05.2025 bundesweit umgesetzt. Bei
einer bundesweiten und gleichzeitigen Umstellung von Verfahren kommt
es sicherlich vor, dass nicht alles von Anfang an reibungslos läuft, und

dies im Hinblick auf die nahenden Sommermonate.
Bitte berücksichtigen Sie deshalb bei Ihrer Planung zur Beantragung
neuer Ausweisdokumente, den Termin mit mehr Vorlauf als gewöhnlich
zu buchen.
Kurzentschlossene sollten zur Sicherheit, das Passbild bei einem zerti-
fizierten Fotografen aufnehmen lassen, da bei Systemausfall oder
technischen Hürden keine Alternative im Bürgerbüro angeboten wer-
den kann.
Generell gilt: Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub!
Prüfen Sie regelmäßig und zeitig die Gültigkeit Ihrer Ausweisdoku-
mente und die Ihrer Angehörigen.
So steht einem stressfreien Start in die Urlaubs-Saison 2025 nichtsSo steht einem stressfreien Start in die Urlaubs-Saison 2025 nichtsSo steht einem stressfreien Start in die Urlaubs-Saison 2025 nichtsSo steht einem stressfreien Start in die Urlaubs-Saison 2025 nichtsSo steht einem stressfreien Start in die Urlaubs-Saison 2025 nichts
im im im im im WWWWWegeegeegeegeege.....



Mitteilungsblatt für die Gemeinden Inden & Langerwehe | Nr. 4 | Samstag, 22. Februar 2025 | Kw 8 | Rautenberg Media 11

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche Bekanntmachungen LangerweheAmtliche Bekanntmachungen LangerweheAmtliche Bekanntmachungen LangerweheAmtliche Bekanntmachungen LangerweheAmtliche Bekanntmachungen Langerwehe

Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich
ist.
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahl-
kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt
ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde
einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebe-
nen Stelle zuleiten, dass
er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Ver-
treter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des

Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten
selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die
unter missbräuchlicher Einflussnahme
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt
der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a
Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
06.02.2025
Die Gemeindebehörde
Der Bürgermeister
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Spurensuche:
Geschichte der Lumpensortieranstalt A. Heymann in Pier
Geschichtsverein der Gemeinde Inden e. V.

Die Dörfer der Gemeinde Inden
waren um 1900 interessante
Standorte nicht nur für die Pa-
pierindustrie, sondern auch für
Lumpensortieranstalten. Papier
wurde aus Lumpen hergestellt
und die Textilfabriken im Raum
Mönchengladbach und Aachen
benötigten ebenso Lumpen. So ist
es nicht verwunderlich, dass die
zwei größten Lumpensortieran-
stalten der Region sich in Inden
und Pier ansiedelten. Zwei ver-
schiedene Unternehmen gleichen
Nachnamens, aber nicht
miteinander verwandt - die W.
Heymann in Inden und die A. Hey-
mann in Pier. Beides Unterneh-
men, die von jüdischen Inhabern
geführt wurden.
In dem Vortrag geht Britta Enne-
per auf unternehmerische Spuren-
suche der Lumpensortieranstalt
der A. Heymann & Co, gegründet
1878 in Köln. Durch die günstige
Lage zu Düren, Aachen und Mönch-
engladbach errichtete sie schon
1903 in Pier eine Zweigstelle mit
200 bis 300 Mitarbeitenden. Ihr
Gründer Abraham Heymann und

dessen Söhne erwarben 1916 die
Wolldeckenfabrik Bernhard Mey-
er in Wipperfürth hinzu. Mit die-
sem Erwerb wurde ein „integra-
ler Textilkonzern“ aufgebaut, der
für die Nationalsozialisten ab
1933 von großem wirtschaftlichem
Interesse war. Weil sie jüdischen
Glaubens waren, wurde ihr Eigen-
tum in Köln, Wipperfürth und Pier
„arisiert“ (enteignet), noch bevor
sie nach England flüchten konn-
ten. Einige Familienmitglieder wur-
den deportiert. Sechs Jahre nach
Kriegsende mussten vergehen, in
denen Gutachter, Anwälte und Mi-
nisterien diese Enteignung der A.
Heymann „wiedergutmachten“(?).
Die Heymanns waren Kunstsamm-
ler und so wird auch Abraham Hey-
mann und seine Familie porträ-
tiert und vorgestellt.
Das Buch zum Thema können sie
nach dem Vortrag für 10 Euro er-
werben.
Referentin ist Britta EnneperReferentin ist Britta EnneperReferentin ist Britta EnneperReferentin ist Britta EnneperReferentin ist Britta Enneper,,,,, Ge- Ge- Ge- Ge- Ge-
schichtsverein Inden eschichtsverein Inden eschichtsverein Inden eschichtsverein Inden eschichtsverein Inden e.....     VVVVV.....
TTTTTermin:ermin:ermin:ermin:ermin: Sonntag, Sonntag, Sonntag, Sonntag, Sonntag, 9. 9. 9. 9. 9. März, März, März, März, März, um 15 um 15 um 15 um 15 um 15
Uhr im Museum in Lucherberg,Uhr im Museum in Lucherberg,Uhr im Museum in Lucherberg,Uhr im Museum in Lucherberg,Uhr im Museum in Lucherberg,
Hochstraße 32, der Eintritt ist freiHochstraße 32, der Eintritt ist freiHochstraße 32, der Eintritt ist freiHochstraße 32, der Eintritt ist freiHochstraße 32, der Eintritt ist frei

Lumpensortieranstalt A. Heymann in Pier um 1927. Foto: GVILumpensortieranstalt A. Heymann in Pier um 1927. Foto: GVILumpensortieranstalt A. Heymann in Pier um 1927. Foto: GVILumpensortieranstalt A. Heymann in Pier um 1927. Foto: GVILumpensortieranstalt A. Heymann in Pier um 1927. Foto: GVI

Vertreterkarte aus Nachlass Heymann. Foto: Privatsammlung HeymannVertreterkarte aus Nachlass Heymann. Foto: Privatsammlung HeymannVertreterkarte aus Nachlass Heymann. Foto: Privatsammlung HeymannVertreterkarte aus Nachlass Heymann. Foto: Privatsammlung HeymannVertreterkarte aus Nachlass Heymann. Foto: Privatsammlung Heymann

Abraham Heymann um 1920. Foto: Privatsammlung HeymannAbraham Heymann um 1920. Foto: Privatsammlung HeymannAbraham Heymann um 1920. Foto: Privatsammlung HeymannAbraham Heymann um 1920. Foto: Privatsammlung HeymannAbraham Heymann um 1920. Foto: Privatsammlung Heymann
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Es gibt viele Wege energetisch

modern zu wohnen.

Gemeinsam finden wir Ihren!

vrbank-eg.de

KG Frenzer Burgnarren 1973 e. V.
Wir starten mit unseren Veranstaltungen 2025
Weihnachten ist vorbei, das neue
Jahr hat kaum begonnen und
schon starten die Frenzer Burg-
narren in die närrische Session.
Das ging los am Freitag, 17. Ja-Freitag, 17. Ja-Freitag, 17. Ja-Freitag, 17. Ja-Freitag, 17. Ja-
nuarnuarnuarnuarnuar, mit dem ShowtanzturnierShowtanzturnierShowtanzturnierShowtanzturnierShowtanzturnier.
Wie bereits in den vergangenen
Jahren war schon lange vor Be-
ginn der Veranstaltung der Saal
„Zur Alten Schule“ sehr voll mit
jungen Menschen, die voller Span-
nung den Beginn des Turniers er-
warteten.
Mit tollen Tänzen, phantasievol-
len Kostümen und perfekten Dar-
stellungen erlebten die aufmerk-
samen Zuschauer hochmotivierte
Gruppen auf der Bühne. Unsere
Showtanzgruppe „Illastix“, hier
federführend Axel Esser und To-
bias Cohnen, hatten wieder ein
Programm vorbereitet, das für ein
tolles Event sorgte.
Sieger des Turniers wurden die
Black Illusion (Barmen), Bürveni-
cher Tanzspektakel und Crew of
Dance (Merzenich).
Am nächsten Tag, Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 18. 18. 18. 18. 18.
JJJJJanuaranuaranuaranuaranuar,,,,, ging es weiter mit dem
Kinderbiwak.
Zehn Abordnungen von Karnevals-
gesellschaften aus der Region
machten den Frenzer Karnevalis-
ten ihre Aufwartung. Durch das
Programm führten Axel Esser und
die neue Amelie Lürkens.
Natürlich präsentierten sich auch
die eigenen Kindergruppen der
Frenzer Burgnarren.
Alles in allem war es ein bunter,
unterhaltsamer Nachmittag mit
vielen Kindern, Tänzen, Spaß und
Spiel.
Am Sonntagmorgen,Sonntagmorgen,Sonntagmorgen,Sonntagmorgen,Sonntagmorgen, 19. 19. 19. 19. 19. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,,
dann wie jedes Jahr im Januar das
große Prinzenbiwak mit dem Kar-
nevalsumzug durch unser Dorf
Frenz. Die Burgnarren mitgerech-

Tollitäten der Session 2024-2025Tollitäten der Session 2024-2025Tollitäten der Session 2024-2025Tollitäten der Session 2024-2025Tollitäten der Session 2024-2025

net, zogen 15 befreundete Ge-
sellschaften und Musikzüge aus
der Dürener und Eschweiler Regi-
on durch die Straßen.
Die Prinzenwagen der Karnevals-
gesellschaften aus Barmen und
Inden/Altdorf bereicherten den
Umzug, bei dem der Komiteewa-
gen und schließlich der Prinzen-
wagen mit dem Prinzenpaar der
Frenzer Burgnarren den Abschluss
bildeten.
Prinz Simon I., mit seiner Prinzes-Prinz Simon I., mit seiner Prinzes-Prinz Simon I., mit seiner Prinzes-Prinz Simon I., mit seiner Prinzes-Prinz Simon I., mit seiner Prinzes-
sin Sandrsin Sandrsin Sandrsin Sandrsin Sandra I.a I.a I.a I.a I. und ihren Adjutan-Adjutan-Adjutan-Adjutan-Adjutan-
ten ten ten ten ten TTTTTobias Cohnen und obias Cohnen und obias Cohnen und obias Cohnen und obias Cohnen und AlexanderAlexanderAlexanderAlexanderAlexander
GreuelGreuelGreuelGreuelGreuel hatten bei trockenem Wet-
ter ihre Freude.
Beim anschließenden Programm
präsentierten sich Gastvereine
mit ihren karnevalistischen Dar-
bietungen auf der Frenzer Bühne.
Im Verlauf des Tages kamen
insgesamt 24 Programmpunkte,
die die Besucher bei guter Laune

hielten, sehr zur Freude des Sit-
zungspräsidenten Reinhard Gro-
nau, der gemeinsam mit Vizeprä-
sident Axel Esser durch das Pro-
gramm führte.
Ein sehr guter Start in das Jahr.

Nächste Nächste Nächste Nächste Nächste VVVVVerererereranstaltungen:anstaltungen:anstaltungen:anstaltungen:anstaltungen:
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 28. 28. 28. 28. 28. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,, um 15 Uhr um 15 Uhr um 15 Uhr um 15 Uhr um 15 Uhr
Familien-und SeniorennachmittagFamilien-und SeniorennachmittagFamilien-und SeniorennachmittagFamilien-und SeniorennachmittagFamilien-und Seniorennachmittag
KG Frenzer Burgnarren
Bert Bardenheuer
Pressewart
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30. Frühjahrskonzert am 29. März
Bläservereinigung 1974 Merode e. V.
Am 29. März feiert die Bläserver-
einigung 1974 Merode e. V. ein
besonderes Jubiläum: Zum 30. Mal
lädt das Orchester zu seinem tra-
ditionellen Frühjahrskonzert ein.
Unter dem Motto „It’s Showti-
me!“ erwartet die Besucher in
der Schulaula Langerwehe ein ab-
wechslungsreiches Programm vol-
ler musikalischer Höhepunkte.
Unter der Leitung von Dirigent
Franz-Josef Maywald präsentie-
ren die Musikerinnen und Musi-
ker eine mitreißende Mischung
aus Filmmusik, Rock- und Pop-
Hits sowie volkstümlichen Klän-

gen. Liebhaber großer Kino-
Soundtracks dürfen sich auf epi-
sche Melodien aus „James Bond“
und „Indiana Jones“ freuen, wäh-
rend Fans legendärer Musikgrö-
ßen mit Stücken von Queen und
Udo Lindenberg auf ihre Kosten
kommen. Natürlich wird auch die
traditionelle Blasmusik nicht feh-
len, sodass für jeden Geschmack
etwas dabei ist. Das 30. Konzert
verspricht, ein musikalisches Feu-
erwerk zu werden, das die Aula in
eine große Showbühne verwandelt.
Der Einlass beginnt um 18 Uhr,
Konzertbeginn ist um 19 Uhr. Kar-

ten sind im Vorverkauf bei Reise-
büro Palm, der Massagepraxis
Reiner Schoenen, dem Dorfladen
Koppjedöns, sowie bei allen Akti-

ven der BVM und an der Abend-
kasse erhältlich. Musikliebhaber
sollten sich dieses Highlight nicht
entgehen lassen!

Eifelverein Ortsgruppe Schlich informiert
Wanderungen

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 23. 23. 23. 23. 23. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,, 10 Uhr,
PKW, Tageswanderung „auf den
Spuren des Vennapostels, 10 km
lbW, mit Einkehr, WF: Nora und
Norbert Merkens (02421-490050)
Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 27. 27. 27. 27. 27. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar (Weiber-
fastnacht), 11.11 Uhr, gemeinsa-
me (Frauen und Männer) Tages-
wanderung zur Laufenburg, 8 km
lbW, WF: Heinz-Peter und Evi Es-
ser (02423-3860) - Anmeldung bis
20. Februar erforderlich (auch wer

direkt zur Laufenburg kommt)
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 2. 2. 2. 2. 2. März, März, März, März, März, 10 Uhr, PKW,
Tageswanderung Schloss Kellen-
ber in Jülich, 20 km lbW, mit Ein-
kehr, WF: Bettina und Ludwig
Krumpen (02423-4080920)
Treffpunkt zu den Wanderung ist
der Schützenplatz in Schlich,
Schmiedestr.
Gastwanderer sind herzlichst will-
kommen.
der Vorstand, i. V. W.Vrölz

2. Februar: Wanderung um den Obermaubacher See2. Februar: Wanderung um den Obermaubacher See2. Februar: Wanderung um den Obermaubacher See2. Februar: Wanderung um den Obermaubacher See2. Februar: Wanderung um den Obermaubacher See

9. Februar: Um den Blausteinsee9. Februar: Um den Blausteinsee9. Februar: Um den Blausteinsee9. Februar: Um den Blausteinsee9. Februar: Um den Blausteinsee
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Alaaf in Heistern! 8x11 Jahre Ka-Ge-Hei
und immer mit vollem Herzen dabei

Nocturne Ensemble bei
„Musik im Museum“
Eine Romanze aus Jazz und Klassik

Karnevalsgesellschaft Ka-Ge-Hei e. V.Karnevalsgesellschaft Ka-Ge-Hei e. V.Karnevalsgesellschaft Ka-Ge-Hei e. V.Karnevalsgesellschaft Ka-Ge-Hei e. V.Karnevalsgesellschaft Ka-Ge-Hei e. V.

8x11 Jahre Ka-Ge-Hei e. V.8x11 Jahre Ka-Ge-Hei e. V.8x11 Jahre Ka-Ge-Hei e. V.8x11 Jahre Ka-Ge-Hei e. V.8x11 Jahre Ka-Ge-Hei e. V.

Heistern, Alaaf und drei Mal Ka-
Ge-Hei! Die Karnevalsgesellschaft
lädt zur Jubiläumssession ein! 8x11
Jahre voller Frohsinn, Feierei und
Fastelovend! Wo wird gefeiert?
Natürlich im Festzelt an der alten
Schule in Heistern, wo sich die Je-
cken aus nah und fern einfinden,
um den Karneval in seiner schöns-
ten Form zu erleben. Den Start-
schuss gab es am vergangenen
Wochenende bei unserem 3. Duck
Las Showtanzturnier. Es war ein
Tanzspektakel der Extraklasse! 16
Showtanzgruppen sorgten für akro-
batische Höchstleistungen und jede
Menge Stimmung. Der Klassiker
folgte am nächsten Tag: unser Bi-
wak. Erst zeigten die eigenen Kräf-
te ihre heimischen Premieren,
danach übernahmen 19 befreunde-
te Vereine die Bühne und brachten
das Zelt zum Beben. Weiterer Über-
blick für das bunte Programm der
kommenden Wochen:
22. Februar: Kappensitzung - ab22. Februar: Kappensitzung - ab22. Februar: Kappensitzung - ab22. Februar: Kappensitzung - ab22. Februar: Kappensitzung - ab
19 Uhr19 Uhr19 Uhr19 Uhr19 Uhr Das Herzstück des Karne-
vals! Ein Abend voller Reden, Tän-
ze und Musik - von urkomischen
Büttenreden bis zu mitreißenden
Showeinlagen. Eintritt: 18 Euro und
wer noch kein Ticket hat, sollte
sich beeilen! Einlass ab 18 Uhr.
23. Februar: Kindersitzung - ab23. Februar: Kindersitzung - ab23. Februar: Kindersitzung - ab23. Februar: Kindersitzung - ab23. Februar: Kindersitzung - ab
111115Uhr5Uhr5Uhr5Uhr5Uhr Die Kleinen sind hier die Größ-
ten! Ein Nachmittag voller Spaß, Spiel
und Überraschungen.Kinder haben
freien Eintritt, Erwachsene zahlen 4
Euro. Einlass ab 14 Uhr.

27.27.27.27.27. F F F F Februar:ebruar:ebruar:ebruar:ebruar:     WWWWWeiberfastnacht - abeiberfastnacht - abeiberfastnacht - abeiberfastnacht - abeiberfastnacht - ab
15 Uhr15 Uhr15 Uhr15 Uhr15 Uhr Jecke an die Macht! Ge-
selliges Beisammensein für Jung
und Alt! Der Eintritt? Natürlich frei!
28. Februar: Besensitzung - ab 1428. Februar: Besensitzung - ab 1428. Februar: Besensitzung - ab 1428. Februar: Besensitzung - ab 1428. Februar: Besensitzung - ab 14
UhrUhrUhrUhrUhr Hier fühlen sich nicht nur die
älteren Semester wohl! Ein ge-
mütlicher Nachmittag mit einem
unterhaltsamen Programm, dazu
Kaffee und Kuchen. Eintritt frei!
Einlass ab 13 Uhr.
1. März: Festkommers - ab 18 Uhr1. März: Festkommers - ab 18 Uhr1. März: Festkommers - ab 18 Uhr1. März: Festkommers - ab 18 Uhr1. März: Festkommers - ab 18 Uhr
Der große Jubiläumsabend beginnt
mit einem Sektempfang und fest-
lichem Programm. Ab 20.30 Uhr
gibt’s dann eine Kurzsitzung voller
Highlights. Eintritt frei!
2. März: Frühschoppen & Umzug -2. März: Frühschoppen & Umzug -2. März: Frühschoppen & Umzug -2. März: Frühschoppen & Umzug -2. März: Frühschoppen & Umzug -
ab 11 Uhrab 11 Uhrab 11 Uhrab 11 Uhrab 11 Uhr Erst Frühschoppen, dann
geht’s um 14 Uhr mit dem Umzug
durchs Dorf weiter. Danach wird im
Festzelt weitergefeiert. Zutritt nur
mit Einlassbändchen, erhältlich

vorab beim Vorstand.
4. März: Gardetreck & Erbsensup-4. März: Gardetreck & Erbsensup-4. März: Gardetreck & Erbsensup-4. März: Gardetreck & Erbsensup-4. März: Gardetreck & Erbsensup-
pe - ab 10 Uhrpe - ab 10 Uhrpe - ab 10 Uhrpe - ab 10 Uhrpe - ab 10 Uhr Zum Abschluss zie-
hen die Aktiven durchs Dorf, bevor
es ab 12 Uhr im Zelt das traditio-
nelle Erbsensuppenessen mit den
Auftritten der Kindergruppen gibt.
Einlass ab 11 Uhr. Eintritt frei!
Die Ka-Ge-Hei freut sich auf vie-
le fröhliche Gäste, beste Stim-
mung und eine unvergessliche
Jubiläumssession.Kostüm an,
gute Laune mitbringen und ein-
fach mitfeiern!

Klassik und Jazz sind eigentlich
wie Geschwister, die sich fremd
sind. Kommt es in der klassischen
Musik auf die perfekte Ausfüh-
rung der musikalischen Ideen des
Komponisten an, so ist das We-
sen des Jazz die Improvisation,
die Neugier auf das musikalische
Experiment, das Spiel mit der
musikalischen Phantasie, die Über-
windung von Grenzen.
Das „Nocturne Ensemble“ unter
Leitung von Martin Simon schafft
hier eine Liaison ohne Berührungs-

ängste. Durch die spezielle Be-
setzung mit Vibrafon, Trompete,
Gitarre und Kontrabass schafft das
Ensemble einen Stil ganz eigener
Interpretationen.
Eine Melange zweier Stilrichtun-
gen, die sich verliebt an die Hand
nehmen und in eine neue Welt
geleiten - und ihre Zuhörer ver-
zaubert. Ein Abend für Geniesser.
8. März im Töpfereimuseum
Beginn: 19.30 Uhr
Einlass: 18.30 Uhr
Eintritt frei, Spenden erwünscht
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Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien BfLarteien BfLarteien BfLarteien BfLarteien BfL

Bürgersprechstunde der
Bürger für Langerwehe
(BfL)
Die BfL-Fraktion im Rat der Ge-
meinde Langerwehe lädt wieder
zu einer Bürgersprechstunde ein.
Diese findet am Mittwoch,
26.02.2025, um 17:00 Uhr (onli-
ne oder in Präsenz) statt. Ver-
einbaren Sie gerne einen Ter-
min mit uns telefonisch unter

0171 356 32 46
oder per Mail an mail@buerger-
fuer-langerwehe.de. Sollten Sie
an dem genannten Termin keine
Zeit haben, können wir gerne auch
einen Alternativtermin mit Ihnen
vereinbaren.

Tim C. Schmitz

Ende: Aus der Arbeit der Parteien BfL

Neuheiten bei der Zeltdisko auf dem Schlossplatz Jülich
Jugendschutzparty für Jugendliche von zwölf bis 27 Jahren
steht unter dem Motto „Alaaf Jü“

An Weiberfastnacht nach der
Schule noch nichts vor? In Jülich
wird wieder die einzige Jugend-
Zeltdisco im Nordkreis auf dem
Schlossplatz aufgebaut. In diesem
Jahr wird das weiße Zelt mit dunk-

len Tüchern abgehängt, damit
schon mittags die richtige Disco-
Atmosphäre entsteht. Bunte Licht-
effekte und die Nebelmaschine
sorgen für das richtige Feeling.
Ab 12.12 Uhr ist Einlass. DJ RYZE

sorgt dann mit Karnevals- und
Mainstream-Music dafür, dass die
Zeltdisco zum Partyzelt wird. Die
Stadt Jülich als Veranstalterin
freut sich, wenn nach Schulschluss
viele Jugendliche verkleidet ins
Zelt kommen, um sich zu treffen
und bis 19 Uhr Party zu machen.
Der Eintritt kostet 4 Euro. Ge-
tränke gibt es zum kleinen Preis.
Da Bier erst ab 16 Jahre ausge-
schenkt werden darf, bitte unbe-
dingt an den Ausweis denken. Am
Zelteingang gibt es Security-Kon-

trollen, damit weder eigene Ge-
tränke noch gefährliche Gegen-
stände wie Haar- und Deospray,
spitze Dekoartikel oder waffen-
ähnliche Dinge ins Zelt gelangen.
Am besten alles einfach zuhause
lassen. Für alle anderen Fälle gibt
es eine Abgabestation am Zelt-
eingang, wo diese Gegenstände
für die Dauer der Party abgege-
ben werden können. Erstmalig
gibt es auch einen Fotopoint, eine
Candybar und eine kostenfreie
Garderobe.
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Ökumenischer
Weltgebetstag gestaltet
von Frauen der Cookinseln

WGT 2925 CookinselnWGT 2925 CookinselnWGT 2925 CookinselnWGT 2925 CookinselnWGT 2925 Cookinseln

Der Weltgebetstag von den
Cookinseln wird am Freitag, 7.Freitag, 7.Freitag, 7.Freitag, 7.Freitag, 7.
März,März,März,März,März, in vielen ökumenischen
Gottesdiensten rund um den Erd-
ball gefeiert. In Langerwehe fin-Langerwehe fin-Langerwehe fin-Langerwehe fin-Langerwehe fin-
det der ökumenische Gottes-det der ökumenische Gottes-det der ökumenische Gottes-det der ökumenische Gottes-det der ökumenische Gottes-
dienst um 18 Uhr in der Pfarrki-dienst um 18 Uhr in der Pfarrki-dienst um 18 Uhr in der Pfarrki-dienst um 18 Uhr in der Pfarrki-dienst um 18 Uhr in der Pfarrki-
che St. Martin statt.che St. Martin statt.che St. Martin statt.che St. Martin statt.che St. Martin statt.
Verantwortlich für die Gottes-
dienstordnung sind für 2025
christliche Frauen von den Cookin-
seln, einer Inselkette im Südpazi-
fik. Die Christinnen der sehr klei-
nen und weit verstreut liegenden
Inseln stellen den Psalm 139 ins
Zentrum ihres Gottesdienstes. Sie

laden ein, die Wunder der Schöp-
fung zu sehen und ihnen nachzu-
spüren und die Freude darüber zu
teilen. Sie schreiben aber auch
von der Berohung der Schöpfung
und unserer Verantwortung.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst gibt es ein gemütliches
Beisammensein mit landestypi-
shen Speisen.
Zur besseren Planung bitten wir
um Anmeldung bei Ursula Schüt-
ze 02423- 7149 oder Hiltrud v.
Czeniewicz.
Kurzentschlossene sind auch herz-
lich willkommen.
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Fusion der Ortsverbände
DARC Ortsverbände G18 Rurland und G26 Nordeifel schlossen sich zusammen
Am 22. November 2024 fand die
konstituierende Mitgliederver-
sammlung des fusionierten
DARC-Ortsverbandes G26 in der
Bauernstube in Nideggen-
Schmidt statt. Aus den Namen
der beiden beteiligten Ortsver-
bände wurde der neue Name
Rureifel gebildet. Von den 56
Mitgliedern des neuen Ortsver-
bandes fanden immerhin 26 Mit-
glieder und zwei Gäste an die-
sem Abend den Weg durch den
hohen Schnee zur Versammlung.
Mit großer Zustimmung wurde
der neue Vorstand gewählt.
Mit der Fusion vergrößert sich
das Einzugsgebiet auf die Städte
und Gemeinden Aachen, Langer-
wehe, Düren, Kreuzau, Nideg-
gen, Hürtgenwald, Gemünd,
Schleiden, Blankenheim, Mon-
schau, Simmerath und Roetgen.
Die Mitglieder des neue Ortsver-
bands wohnen in der Städteregion
Aachen, dem Kreis Düren und dem
Kreis Euskirchen. Da dieses Ge-
biet im Westen direkt an die ost-
belgischen Kantone grenzt, wer-
den sich in der Zukunft noch wei-
tere grenzüberschreitende Kontak-
te zu unseren Nachbarn ergeben.

Die Mitglieder des Ortsverban-
des Rureifel treffen sich zurzeit
jeden ersten Freitag im Monat um
19 Uhr im Landgasthof Stollen-
werk, Im Hech 4, 52152 Simme-
rath - Steckenborn. Ab Januar ist
für jeden dritten Freitag im Mo-
nat im Bauernmuseum Lammers-
dorf um 19 Uhr ein Ausbildungs-,
Technik- und Vortrags-Treffen ge-
plant. Besucher sind herzlich will-
kommen. Informationen zum Orts-
verband Rureifel finden Sie unter
http://www.darc.de/g26.
Gemeinsames Interesse an Tech-
nik, an Bastelprojekten und an
Notfunk, gemeinsame Aktivitä-
ten, Exkursionen, Vorträge,
grenzüberschreitende Kontakte,
per Funk und auch persönlich,
sind der reizvolle Rahmen unse-
res Hobbies und unseres Orts-
verbandes Rureifel. Wer an die-
ser Gemeinschaft Interesse hat,
kann jetzt ganz einfach bei uns
einsteigen.
Der DARC-Ortsverband Rureifel
bietet einen Lehrgang für die Vor-
bereitung auf die Einsteiger-Prü-
fung zur Klasse N an. Willkom-
men sind Interessentinnen und
Interessenten aus allen Alters-

Der neue Vorstand des Ortsverbandes G26 Rureifel. Foto: OV G26Der neue Vorstand des Ortsverbandes G26 Rureifel. Foto: OV G26Der neue Vorstand des Ortsverbandes G26 Rureifel. Foto: OV G26Der neue Vorstand des Ortsverbandes G26 Rureifel. Foto: OV G26Der neue Vorstand des Ortsverbandes G26 Rureifel. Foto: OV G26

gruppen. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich.
Wer sich direkt zum Kurs anmel-
den möchte, wendet sich bitte an
Peter Schmücking, der unter der

Telefonnummer 02471-3105 oder
per E-Mail an df3ed@darc.de er-
reichbar ist. Weitere Informatio-
nen finden sich auch auf der Seite
www.funkfreun.de/kurs.

Figurentheater im Kloster-Kultur-Keller
Hürtgenwald
Sonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. Februar
15 Uhr / ca. 45 Min. / 6 Euro / ab
drei Jahre
17 Uhr / ca. 45 Min. / 6 Euro / ab
drei Jahre
Figurentheater
MATZE, DIE KLEINE MIEZEKATZE
Fithe - das Figurentheater aus
Ostbelgien (B) Olga Blank
Fräulein Buchfink lebt ganz allein,
bis ihr eines Tages ein kleines
Kätzchen zuläuft. Mit viel Geduld
gewinnt sie das Vertrauen der
scheuen Mieze. Eines Nachts ist
das Kätzchen nicht aufzufinden!
Fräulein Buchfink ist voller Sorge
und macht sich auf die Suche…
Eine Geschichte darüber, dass
Katzen manchmal kratzen und
Menschen auch mal maunzen.
Gespielt von Olga Blank. Zur Ins-

zenierung: Bekanntlich sucht die
Katze den Menschen aus und
nicht der Mensch die Katze. Was
für ein Glück, dass das Kätzchen
Fräulein Buchfink auswählt. Die
Kinder erleben wie sich die bei-
den annähern und einander lieb-
gewinnen. Aber so niedlich ein
Kätzchen auch ist, so ist es doch
ein Lebewesen mit eigenem Wil-
len. Mensch und Tier sprechen
zwar nicht dieselbe Sprache, aber
umso schöner ist es, dass sie sich
ohne Worte verstehen. Erzählt
wird die rührende Geschichte in
einer bunten Mischung aus Figu-
renspiel, Tanz, Gesang und Schat-
tenspiel.
Kartenverkauf- /vorbestellungen:
Telefon: 02429 / 308-53 (mit An-
rufbeantworter)

E-Mail:
mail@kloster-kultur-keller.de
(mit Bestätigungs E-Mail)
VVK-Stelle:
yBABALU-Ronig, Im Unterdorf 4,
52393 Hürtgenwald-Vossenack,
babalu-ronig.de
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DEINE WOHLFÜHLZEIT
Entspanne unter echten Südseepalmen, tauche ein in türkisfarbene Lagunen, 
genieße Cocktails an der Poolbar und entdecke unsere  thematischen Saunawelten.
Tauche ein in ein immersives Naturerlebnis im  IMMERSIVE SKY.

Mehr Infos zum Herbarium Festival und Ticketbuchung über die
BLUPHORIA-App oder unter www.badewelt-euskirchen.de

31. März bis 4. April 2025
Natur & Kräuter Festival

Anzeige

Unvergessliche Momente für Körper, Geist & Seele
Wellness-Reise in die Natur
Ankommen und wohlfühlen. In
der Therme Euskirchen erwar-
ten Sie Momente voller Ent-
spannung für Körper, Geist und
Seele. Entdecken Sie eine para-
diesische Wohlfühlwelt, die so
viel Kraft und Energie schenkt.
Das Herbarium - Natur & Kräu-
ter Festival nimmt Sie mit auf
eine außergewöhnliche Reise in
die Natur und zu sich selbst.
In der Therme Euskirchen lassen
Sie sich treiben. Ob in der türkis-
blauen Lagune des Palmenpara-
dies, in den Gesundheits- und Vi-
talbecken und oder in einer der
zehn Themensaunen in der Vital-
therme & Sauna. Südseefeeling,
wohltuende Wärme, ein leckerer
Cocktail an der Poolbar, gemütli-
che Wohlfühlplätze - das macht
die Stunden mit Ihrem Lieblings-
menschen, mit Freunden oder auch
ganz für sich allein so wertvoll.
Herbarium - Natur & KräuterHerbarium - Natur & KräuterHerbarium - Natur & KräuterHerbarium - Natur & KräuterHerbarium - Natur & Kräuter
Festival vom 31. März bis 4.Festival vom 31. März bis 4.Festival vom 31. März bis 4.Festival vom 31. März bis 4.Festival vom 31. März bis 4.
April 2025April 2025April 2025April 2025April 2025
Vom 31. März bis zum 4. April
verwandelt sich die Therme in ei-

nen außergewöhnlichen Ort. Lassen
Sie sich von unvergesslichen Mo-
menten für Körper, Geist und Seele
inspirieren und tauchen Sie ein in
die Schönheit und Kraft der Natur.
Das Herbarium Natur & Kräuter
Festival ist eine spannende Rei-
se. Eine Reise in die Natur, eine
Reise zu sich selbst. Das Festival
schenkt wertvolle Erfahrungen
durch die faszinierende Energie
der Natur und einzigartige Mo-
mente für Körper, Geist und See-
le. Zahlreiche Zeremonien, ein ei-
gens entwickeltes Aufgusspro-
gramm mit internationalen Gast-
aufgießern, Rituale, Meditatio-
nen, Kräuterperformances, Brea-

thwork und besondere Specials
zeigen die Kraft der Natur.
Weitere Events im MärzWeitere Events im MärzWeitere Events im MärzWeitere Events im MärzWeitere Events im März
„Let it Swing“ ist das stimmungs-
volle Motto der Langen Langen Langen Langen Langen TTTTThermen-hermen-hermen-hermen-hermen-
nacht am 7. März.nacht am 7. März.nacht am 7. März.nacht am 7. März.nacht am 7. März. Freuen Sie sich
auf einen Abend voller Musik und
Tanz im Palmenparadies. Lassen
Sie sich von der schwungvollen At-
mosphäre mitreißen, erleben Sie
die Lebensfreude des Swing und
genießen Sie die mitreißende Per-
formance der „3 Liköre“ aus ame-
rikanischen Swing-Klassikern, in-
ternationalen Crossover-Hits und
Songs über ihre Heimatstadt Köln.
Bei BLUPHORIA Moments Balan-BLUPHORIA Moments Balan-BLUPHORIA Moments Balan-BLUPHORIA Moments Balan-BLUPHORIA Moments Balan-
ce am 19. Märzce am 19. Märzce am 19. Märzce am 19. Märzce am 19. März erwarten Sie ex-

klusive Highlights, die Körper,
Geist und Seele in Einklang brin-
gen. Ob bei sanftem Saunayo-
ga, das die Atmung mit fließen-
den Bewegungen verbindet, den
beruhigenden Klängen der Hand-
pan oder den tiefen Vibrationen
einer Klangschalen-Zeremonie -
dieses Programm lädt ein, inne-
re Ruhe zu finden und sich voll-
kommen zu entspannen.
Alle Infos, Specials und Buchun-
gen finden Sie in der BLU-
PHORIA-App und auf
www.badewelt-euskirchen.de.
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Internationaler Weltfrauentag
Drei Veranstaltungen rund um den Hexenturm und das Kulturhaus in Jülich
Zum Internationalen Weltfrauen-
tag laden die Stadtbücherei Jü-
lich, das Museum Zitadelle Jü-
lich und der Kunstverein Jülich
zu einem besonderen Tag voller
Programm rund um den histori-
schen Hexenturm und das Kul-
turhaus ein.
A Room of One’A Room of One’A Room of One’A Room of One’A Room of One’s Own - s Own - s Own - s Own - s Own - VVVVVirginiairginiairginiairginiairginia
WoolfWoolfWoolfWoolfWoolf
Positionen kulturschaffender Frau-
en der Gruppe
dreieck.triangle.driehoek
Ausstellungseröffnung: Freitag, 7.
März, 18 Uhr
Hexenturm Führung: Samstag, 8.
März, 13 Uhr
Die Ausstellung wird vom 7. bis
zum 30. März im Hexenturm der
Stadt Jülich stattfinden und um-
fasst 20 teilnehmende Künstle-
rinnen aus Belgien, den Nieder-
landen und Deutschland, die sich
malerisch, skulptural und durch

Installation mit Virginia Woolf,
dem Anspruch auf Akzeptanz ih-
res Handelns und der Sichtbar-
keit ihrer Werke in der Öffentlich-
keit auseinandersetzen.
Die Eröffnung der Ausstellung wird
von Jessica Fischer, der Gleich-
stellungsbeauftragten der Stadt
Jülich, im Gespräch mit Kirsten
Müller-Lehnen und dem Kunsthis-
toriker Dr. Dirk Tölke begleitet.
Eine zusätzliche Führung wird am
16. März um 12 Uhr angeboten.
Den Abschluss bildet die Veran-
staltung „Kunstgenuss“ mit Bei-
trägen zur Erweiterung der Schaf-
fenskraft am 30. März um 15 Uhr.
In Zeiten der Ungleichheit - Le-In Zeiten der Ungleichheit - Le-In Zeiten der Ungleichheit - Le-In Zeiten der Ungleichheit - Le-In Zeiten der Ungleichheit - Le-
sung mit Sabine sung mit Sabine sung mit Sabine sung mit Sabine sung mit Sabine TTTTTrinkausrinkausrinkausrinkausrinkaus
Roman-Biografie über Henriette
Hirschfeld-Tiburtius, die erste
Zahnärztin Deutschlands
Samstag, 8. März, 11 bis 13 Uhr,
Stadtbücherei Jülich im Kultur-

haus am Hexenturm
8 Euro, VVK Stadtbücherei
Als Henriette 1834 auf Sylt gebo-
ren wird, scheint ihr Lebensweg
vorgezeichnet. Als Hausfrau soll
sie einen Mann umsorgen, Kinder
bekommen und das Haus verwal-
ten. Schon in jungen Jahren stellt
sie die strengen Vorgaben ihrer
Eltern infrage. Als ihre Familie in
finanzielle Not gerät, fügt sich die
Pastorentochter dennoch in die
arrangierte Ehe mit einem reichen
Gutserben. Dessen Trunksucht und
Gewalttätigkeit zwingen sie
schließlich zur Flucht. Sie landet
in Berlin - mittellos und ohne Per-
spektive. Aber in der pulsieren-
den Metropole stehen die Zeichen
auf Umbruch. Auch die willens-
starke Henriette ist nicht länger
bereit, sich mit ihrem Los abzu-
finden. Sie will Zahnärztin wer-
den! Trotz zahlreicher Enttäu-
schungen und Rückschläge ver-
folgt sie beharrlich ihr Ziel und
findet Trost bei Militärarzt Karl
Tiburtius, der sie in ihrem Vorha-
ben bestärkt, das Unmögliche zu
wagen: Sie besteigt ein Schiff nach
Amerika, um ihren Traum zu ver-
wirklichen. Doch wie sich heraus-
stellt, ist das auch im Land der
unbegrenzten Möglichkeiten nicht
so einfach wie erhofft.
Sabine Trinkaus wuchs im hohen
Norden hinter einem Deich auf.
Zum Studium verschlug es sie ins
Rheinland, wo sie nach internati-
onalen Lehr- und Wanderjahren
sesshaft und heimisch wurde. Seit
2007 schreibt sie Kurzgeschich-
ten, Kriminalromane und Thriller,
außerdem erschienen Hörspiele
und Theaterstücke aus ihrer Fe-
der. Die beeindruckende Lebens-
geschichte von Henriette Hirsch-

feld-Tiburtius inspirierte sie zu
ihrem ersten historischen Roman.
Eintrittskarten sind ab sofort in
der Stadtbücherei Jülich erhält-
lich.
100 Jahre Sehnsuchtsorte100 Jahre Sehnsuchtsorte100 Jahre Sehnsuchtsorte100 Jahre Sehnsuchtsorte100 Jahre Sehnsuchtsorte
Düsseldorfer Landschaftsmalerei
1825-1925
Ausstellungseröffnung: Samstag,
8. März, 15 Uhr, Landschaftsgale-
rie im Kulturhaus am Hexenturm
Die Landschaftsgalerie des Jüli-
cher Museums im Kulturhaus am
Hexenturm eröffnet 2025 neu mit
der Ausstellung „100 Jahre Sehn-
sucht - Düsseldorfer Landschafts-
malerei 1825-1925“ anlässlich
des 200. Jahrestages des Studi-
enbeginns von Johann Wilhelm
Schirmer. Der aus Jülich stammen-
de Künstler wurde zum ersten Pro-
fessor für das Landschaftsfach und
später Gründungsdirektor der
Kunstakademie Karlsruhe. Seine
über 300 Schüler trugen die An-
sätze der Düsseldorfer Land-
schaftsmalerei in die Welt. Aber
diese beeindruckende Geschich-
te hat bislang blinde Flecken. Frau-
en durften nicht offiziell an der
Kunstakademie studieren. Und es
werden bis heute Werke von Ma-
lerinnen, die sich trotz allem in
der Kunstwelt durchsetzen konn-
ten, noch viel zu wenig beachtet.
Das Museum Zitadelle Jülich
nimmt 2025 an einem europäi-
schen Projekt „CROSSING BOR-
DERS. Transnational Networks of
Pioneering Women Artists“ teil.
Mit der Ausstellungseröffnung um
15 Uhr am Internationalen Frau-
entag stellt Museumsleiter Mar-
cell Perse die Werke dieser muti-
gen und innovativen Künstlerin-
nen mit Werken aus der Jülicher
Sammlung in den Fokus.
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Samstag, 08. März 2025Samstag, 08. März 2025Samstag, 08. März 2025Samstag, 08. März 2025Samstag, 08. März 2025
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
27.02.2025 um 10 Uhr27.02.2025 um 10 Uhr27.02.2025 um 10 Uhr27.02.2025 um 10 Uhr27.02.2025 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Seriöse Frau suchtSeriöse Frau suchtSeriöse Frau suchtSeriöse Frau suchtSeriöse Frau sucht
Pelze, Leder, Taschen, Zinn, Näh- und
Schreibmaschinen, Porzellan, Teppiche,
Münzen, Gemälde, Geigen, Armband-
, und Taschenuhren, Zahngold, Milita-
ria, Rollatoren. Fr.Schwarz:  0163
2414868

AntiquitätenAntiquitätenAntiquitätenAntiquitätenAntiquitäten
Strandkörbe vom Fachhändler -Strandkörbe vom Fachhändler -Strandkörbe vom Fachhändler -Strandkörbe vom Fachhändler -Strandkörbe vom Fachhändler -
HandWERK HandWERK HandWERK HandWERK HandWERK TTTTTebeckebeckebeckebeckebeck

Große Ausstellung in Girbelsrath bei
Düren. Tel. 02421-770004.
www.ambuschfeld.de

MalerMalerMalerMalerMaler
MalerMalerMalerMalerMaler-,-,- ,- ,- ,     Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,     TTTTTrockrockrockrockrockenbauenbauenbauenbauenbau

und Bodenverlegearbeiten, günstige
Festpreise, saubere Ausführung, Ter-
mine frei. Tel. 02429/908144 od. 0170/
7555363

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

ANKAANKAANKAANKAANKAUF UF UF UF UF VVVVVON :ON :ON :ON :ON :
Geschirr, Porzellan, Zinn, Schmuck,
Uhren aller Art, Münzen auch kom-

plette Sammlungen, komplette Haus/
Wohnungsauflösungen, Kleidung,
u.s.w Schnelle und Seriöse Abwick-
lung. Richter 01784885718

Designerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel aller
A r tA r tA r tA r tA r t

sowie Damen- und Herrenbekleidung.
Tel: 0163 240 5663 oder 02205 94 78
473

PrivPrivPrivPrivPrivat - Kaufe Pat - Kaufe Pat - Kaufe Pat - Kaufe Pat - Kaufe Porzellan aller orzellan aller orzellan aller orzellan aller orzellan aller ArtArtArtArtArt
Gläser, Modeschmuck usw. Seriöse
Abwicklung. Tel.: 0178 373 10 96

ImmobiliengesucheImmobiliengesucheImmobiliengesucheImmobiliengesucheImmobiliengesuche
Solventes Ehepaar sucht EFH mitSolventes Ehepaar sucht EFH mitSolventes Ehepaar sucht EFH mitSolventes Ehepaar sucht EFH mitSolventes Ehepaar sucht EFH mit
großem Gartengroßem Gartengroßem Gartengroßem Gartengroßem Garten

Berufstätiges Ehepaar sucht freistehen-
des Haus in Ruhiglage in der Gegend
um Nettersheim, Kommern, Nideggen.
Gerne auf großem Gartengrundstück
und netter Nachbarschaft, auch
sanierungsbedürftig, Nebengebäude
kein Muss, aber ohne Durchgangsver-
kehr. Übernahmetermin flexibel. Info
an HausEifel@web.de

SammlerSammlerSammlerSammlerSammler
Sammler suchtSammler suchtSammler suchtSammler suchtSammler sucht

MÄRKLIN, TRIX, FlEISCHMANN Mo-
delleisenbahn, alt und neu,ferner WI-
KING, SIKU-Plastik und PRÄMETA
Modellautos und altes Blechspielzeug.
Tel. 02253/6545 o. 0175/5950110

Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:
alten Militärsachen, Papiere, Auswei-
se, Urkunden, Soldatenfotos oder Al-
ben, Helme, Orden, Dolche, Säbel,
Dekowaffen etc. Einfach alles anbie-
ten unter: Tel. 0177/8695521



Mitteilungsblatt für die Gemeinden Inden & Langerwehe | Nr. 4 | Samstag, 22. Februar 2025 | Kw 8 | mitteilungsblatt-inden-langerwehe.de/e-paper22

Apotheken-Notdienst in Inden, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr amApotheken-Notdienst in Inden, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr amApotheken-Notdienst in Inden, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr amApotheken-Notdienst in Inden, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr amApotheken-Notdienst in Inden, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr am
FolgetagFolgetagFolgetagFolgetagFolgetag
Samstag, 22. FebruarSamstag, 22. FebruarSamstag, 22. FebruarSamstag, 22. FebruarSamstag, 22. Februar

AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Rathausstraße 10, 52459 Inden, 02465/99100

Sonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. Februar
Post-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-Apotheke
Kölnstraße 19, 52428 Jülich, 02461/8868

Montag, 24. FebruarMontag, 24. FebruarMontag, 24. FebruarMontag, 24. FebruarMontag, 24. Februar
St. Barbara-ApothekeSt. Barbara-ApothekeSt. Barbara-ApothekeSt. Barbara-ApothekeSt. Barbara-Apotheke
Hauptstraße 106, 52499 Baesweiler, 02401/51455

Dienstag, 25. FebruarDienstag, 25. FebruarDienstag, 25. FebruarDienstag, 25. FebruarDienstag, 25. Februar
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Marienstraße 1, 52457 Aldenhoven, 02464/1754

Mittwoch, 26. FebruarMittwoch, 26. FebruarMittwoch, 26. FebruarMittwoch, 26. FebruarMittwoch, 26. Februar
Stadt Stadt Stadt Stadt Stadt ApothekApothekApothekApothekApotheke Huppertz ee Huppertz ee Huppertz ee Huppertz ee Huppertz e.K..K..K..K..K.
Grabenstraße 27, 52249 Eschweiler, 02403/502730

Donnerstag, 27. FebruarDonnerstag, 27. FebruarDonnerstag, 27. FebruarDonnerstag, 27. FebruarDonnerstag, 27. Februar
Maxmo Maxmo Maxmo Maxmo Maxmo ApothekApothekApothekApothekApotheke Eschweiler ee Eschweiler ee Eschweiler ee Eschweiler ee Eschweiler e.K..K..K..K..K.
Auerbachstraße 10, 52249 Eschweiler, 02403/961078-0

Freitag, 28. FebruarFreitag, 28. FebruarFreitag, 28. FebruarFreitag, 28. FebruarFreitag, 28. Februar
TTTTTivoli ivoli ivoli ivoli ivoli ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Tivolistraße 26, 52349 Düren, 02421/44160

Samstag, 1. MärzSamstag, 1. MärzSamstag, 1. MärzSamstag, 1. MärzSamstag, 1. März
Gertruden-ApothekeGertruden-ApothekeGertruden-ApothekeGertruden-ApothekeGertruden-Apotheke
Nordstraße 44, 52353 Düren, 02421/82430

Sonntag, 2. MärzSonntag, 2. MärzSonntag, 2. MärzSonntag, 2. MärzSonntag, 2. März
Sonnen-Apotheke am KreisverkehrSonnen-Apotheke am KreisverkehrSonnen-Apotheke am KreisverkehrSonnen-Apotheke am KreisverkehrSonnen-Apotheke am Kreisverkehr
Friedrich-Ebert-Platz 34, 52351 Düren, 02421/13678

Montag, 3. MärzMontag, 3. MärzMontag, 3. MärzMontag, 3. MärzMontag, 3. März
Markus Markus Markus Markus Markus ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Zülpicher Straße 118, 52349 Düren, 02421/505231

Dienstag, 4. MärzDienstag, 4. MärzDienstag, 4. MärzDienstag, 4. MärzDienstag, 4. März
Farma Plus-ApothekeFarma Plus-ApothekeFarma Plus-ApothekeFarma Plus-ApothekeFarma Plus-Apotheke
Wirteltorplatz 9, 52349 Düren, 02421/407830

Mittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. März
Apotheke Bacciocco Jülich-KoslarApotheke Bacciocco Jülich-KoslarApotheke Bacciocco Jülich-KoslarApotheke Bacciocco Jülich-KoslarApotheke Bacciocco Jülich-Koslar
Kreisbahnstraße 35, 52428 Jülich, 02461/58646

Donnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. März
MAXMO MAXMO MAXMO MAXMO MAXMO ApothekApothekApothekApothekApotheke StadtCenter Dürene StadtCenter Dürene StadtCenter Dürene StadtCenter Dürene StadtCenter Düren
Kuhgasse 8, 52349 Düren, 02421/306090

Freitag, 7. MärzFreitag, 7. MärzFreitag, 7. MärzFreitag, 7. MärzFreitag, 7. März
Schlossplatz-ApothekeSchlossplatz-ApothekeSchlossplatz-ApothekeSchlossplatz-ApothekeSchlossplatz-Apotheke
Römerstraße 7, 52428 Jülich, 02461/50415

Samstag, 8. MärzSamstag, 8. MärzSamstag, 8. MärzSamstag, 8. MärzSamstag, 8. März
Post-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-Apotheke
Kölnstraße 19, 52428 Jülich, 02461/8868

Sonntag, 9. MärzSonntag, 9. MärzSonntag, 9. MärzSonntag, 9. MärzSonntag, 9. März
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Rathausstraße 10, 52459 Inden, 02465/99100

(Angaben ohne Gewähr)

Apotheken-Notdienst in Langerwehe, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr amApotheken-Notdienst in Langerwehe, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr amApotheken-Notdienst in Langerwehe, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr amApotheken-Notdienst in Langerwehe, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr amApotheken-Notdienst in Langerwehe, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr am
FolgetagFolgetagFolgetagFolgetagFolgetag
Samstag, 22. FebruarSamstag, 22. FebruarSamstag, 22. FebruarSamstag, 22. FebruarSamstag, 22. Februar

Rur Rur Rur Rur Rur ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kleine Kölnstraße 16, 52428 Jülich, 02461/51152

Sonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. FebruarSonntag, 23. Februar
Schwanen-ApothekeSchwanen-ApothekeSchwanen-ApothekeSchwanen-ApothekeSchwanen-Apotheke
Grüngürtel 25, 52351 Düren, 02421/931010

Montag, 24. FebruarMontag, 24. FebruarMontag, 24. FebruarMontag, 24. FebruarMontag, 24. Februar
VVVVVictoria ictoria ictoria ictoria ictoria ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Bahnhofstraße 8, 52372 Kreuzau, 02422/94080

Dienstag, 25. FebruarDienstag, 25. FebruarDienstag, 25. FebruarDienstag, 25. FebruarDienstag, 25. Februar
Bonifatius-ApothekeBonifatius-ApothekeBonifatius-ApothekeBonifatius-ApothekeBonifatius-Apotheke
Gneisenaustraße 68, 52351 Düren, 02421/71260

Mittwoch, 26. FebruarMittwoch, 26. FebruarMittwoch, 26. FebruarMittwoch, 26. FebruarMittwoch, 26. Februar
Ahorn-ApothekeAhorn-ApothekeAhorn-ApothekeAhorn-ApothekeAhorn-Apotheke
Valencienner Straße 134, 52355 Düren, 02421/968800

Donnerstag, 27. FebruarDonnerstag, 27. FebruarDonnerstag, 27. FebruarDonnerstag, 27. FebruarDonnerstag, 27. Februar
Schillings-ApothekeSchillings-ApothekeSchillings-ApothekeSchillings-ApothekeSchillings-Apotheke
Schillingsstraße 42, 52355 Düren, 02421/63920

Freitag, 28. FebruarFreitag, 28. FebruarFreitag, 28. FebruarFreitag, 28. FebruarFreitag, 28. Februar
Apotheke KleisApotheke KleisApotheke KleisApotheke KleisApotheke Kleis
Rathausstraße 86, 52222 Stolberg, 02402/23821

Samstag, 1. MärzSamstag, 1. MärzSamstag, 1. MärzSamstag, 1. MärzSamstag, 1. März
Gertruden-ApothekeGertruden-ApothekeGertruden-ApothekeGertruden-ApothekeGertruden-Apotheke
Nordstraße 44, 52353 Düren, 02421/82430

Sonntag, 2. MärzSonntag, 2. MärzSonntag, 2. MärzSonntag, 2. MärzSonntag, 2. März
BarbarBarbarBarbarBarbarBarbara a a a a ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Stefanstraße 3, 52223 Stolberg, 02402/30388

Montag, 3. MärzMontag, 3. MärzMontag, 3. MärzMontag, 3. MärzMontag, 3. März
farma-plus farma-plus farma-plus farma-plus farma-plus ApothekApothekApothekApothekApotheke im Rolandshause im Rolandshause im Rolandshause im Rolandshause im Rolandshaus
Steinfeldstraße 4, 52222 Stolberg, 02402/9977980

Dienstag, 4. MärzDienstag, 4. MärzDienstag, 4. MärzDienstag, 4. MärzDienstag, 4. März
Höhen-ApothekeHöhen-ApothekeHöhen-ApothekeHöhen-ApothekeHöhen-Apotheke
Höhenstraße 19a, 52222 Stolberg, 02402/95590

Mittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. März
Arnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-Apotheke
Arnoldusstraße 14, 52353 Düren, 02421/5003775

Donnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. März
MAXMO MAXMO MAXMO MAXMO MAXMO ApothekApothekApothekApothekApotheke StadtCenter Dürene StadtCenter Dürene StadtCenter Dürene StadtCenter Dürene StadtCenter Düren
Kuhgasse 8, 52349 Düren, 02421/306090

Freitag, 7. MärzFreitag, 7. MärzFreitag, 7. MärzFreitag, 7. MärzFreitag, 7. März
Engel-ApothekeEngel-ApothekeEngel-ApothekeEngel-ApothekeEngel-Apotheke
Eisenbahn Straße 153 e, 52222 Stolberg, 02402/95850

Samstag, 8. MärzSamstag, 8. MärzSamstag, 8. MärzSamstag, 8. MärzSamstag, 8. März
Linden-Apotheke Schramm oHG am Krankenhaus DürenLinden-Apotheke Schramm oHG am Krankenhaus DürenLinden-Apotheke Schramm oHG am Krankenhaus DürenLinden-Apotheke Schramm oHG am Krankenhaus DürenLinden-Apotheke Schramm oHG am Krankenhaus Düren
Merzenicher Straße 33, 52351 Düren, 02421/306510

Sonntag, 9. MärzSonntag, 9. MärzSonntag, 9. MärzSonntag, 9. MärzSonntag, 9. März
KlosterKlosterKlosterKlosterKloster-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
An Gut Nazareth 8, 52353 Düren, 02421/86928

(Angaben ohne Gewähr)
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Rettungsleitstelle Kreis DürenRettungsleitstelle Kreis DürenRettungsleitstelle Kreis DürenRettungsleitstelle Kreis DürenRettungsleitstelle Kreis Düren
Tel. 02421/559-0
Notfälle: 112Notfälle: 112Notfälle: 112Notfälle: 112Notfälle: 112
Rettungshubschrauber - Notarzt-
wagen - Rettungswagen - Kran-
kentransportwagen - Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehr GemeindeFreiwillige Feuerwehr GemeindeFreiwillige Feuerwehr GemeindeFreiwillige Feuerwehr GemeindeFreiwillige Feuerwehr Gemeinde
LangerweheLangerweheLangerweheLangerweheLangerwehe
112
Rettungswache Langerwehe-Rettungswache Langerwehe-Rettungswache Langerwehe-Rettungswache Langerwehe-Rettungswache Langerwehe-
SchlichSchlichSchlichSchlichSchlich
112
Ärztlicher NotdienstÄrztlicher NotdienstÄrztlicher NotdienstÄrztlicher NotdienstÄrztlicher Notdienst
In dringenden Fällen wenden Sie
sich an die Arztrufzentrale, die zu
erreichen ist unter:
Rufnummer: 116117Rufnummer: 116117Rufnummer: 116117Rufnummer: 116117Rufnummer: 116117
Die Die Die Die Die ArztrufzentrArztrufzentrArztrufzentrArztrufzentrArztrufzentrale ist besetzt:ale ist besetzt:ale ist besetzt:ale ist besetzt:ale ist besetzt:
Mo/Di/Do 19 bis 7.30 Uhr
Mi/Fr/Weiberfastnacht
13 bis 7.30 Uhr
Sa/So/Feiertag/Heiligabend/ Silves-
ter/Rosenmontag 7.30 bis 7.30 Uhr
Besonderheit: Am Wochentag vor
einem Feiertag (z. B. Donnerstag
vor Karfreitag) ist die Arztrufzen-
trale auf jeden Fall ab 18 Uhr be-
setzt.
NotfallprNotfallprNotfallprNotfallprNotfallpraxis Roonstraxis Roonstraxis Roonstraxis Roonstraxis Roonstr..... 30, 30, 30, 30, 30,
52351 Düren (vor dem Kranken-52351 Düren (vor dem Kranken-52351 Düren (vor dem Kranken-52351 Düren (vor dem Kranken-52351 Düren (vor dem Kranken-
haus Düren)haus Düren)haus Düren)haus Düren)haus Düren)
Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:
Mo/Di/Do 19 bis 22 Uhr Mi/Fr/Wei-
berfastnacht 13 bis 22 Uhr
Sa/So/Feiertag/Heiligabend/Silves-
ter/Rosenmontag 8 bis 22 Uhr
Besonderheit: Am Wochentag vor
einem Feiertag (z. B. Donnerstag
vor Karfreitag) ist die Notfallpraxis
auf jeden Fall ab 18 Uhr besetzt.
Die Notfallpraxis kann während der
Öffnungszeiten ohne Voranmel-
dung besucht werden.
Zahnärztlicher Notdienst:Zahnärztlicher Notdienst:Zahnärztlicher Notdienst:Zahnärztlicher Notdienst:Zahnärztlicher Notdienst:
Montag, Dienstag, Donnerstag undMontag, Dienstag, Donnerstag undMontag, Dienstag, Donnerstag undMontag, Dienstag, Donnerstag undMontag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag:Freitag:Freitag:Freitag:Freitag:
Zentrale Zahnärztliche Notdienst-
Telefon-Nummer:
 0 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 00 für den Fall,
dass der behandelnde Arzt nicht
erreichbar ist, heute 18 Uhr bis
morgen 8 Uhr.
Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch:
Zentrale zahnärztliche Notdienst-
Telefon-Nummer:
0 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 00
Sprechzeiten für den zahnärztli-
chen Notdienst von 16 bis 18 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten ist die
Praxis telefonisch rufbereit.
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, Sonntag sowie an F Sonntag sowie an F Sonntag sowie an F Sonntag sowie an F Sonntag sowie an Feiereiereiereiereier-----
tagen:tagen:tagen:tagen:tagen:
Zentrale zahnärztliche Notdienst-

Telefon-Nummer:
0 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 00
Sprechzeiten für den zahnärztli-
chen Notdienst von 10 bis 12 Uhr
und von 16 bis 18 Uhr.
Außerhalb der Sprechzeiten ist die
Praxis telefonisch rufbereit.
Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst
Zentrale tierärztliche Notdienst-
Telefon-Nummer:
0 24 23 - 90 85 410 24 23 - 90 85 410 24 23 - 90 85 410 24 23 - 90 85 410 24 23 - 90 85 41
Sonstige NotdiensteSonstige NotdiensteSonstige NotdiensteSonstige NotdiensteSonstige Notdienste
Wasserversorgung LangerweheWasserversorgung LangerweheWasserversorgung LangerweheWasserversorgung LangerweheWasserversorgung Langerwehe
Bei Störungen der Wasserversor-
gung gibt der automatische Anruf-
beantworter (Tel.: 0 24 23 / 40 87- 0)
Auskunft.
Abwasserentsorgung LangerweheAbwasserentsorgung LangerweheAbwasserentsorgung LangerweheAbwasserentsorgung LangerweheAbwasserentsorgung Langerwehe
Bei Störungen der Abwasserent-
sorgung wenden Sie sich bitte an
die Rettungsleitstelle Kreis Düren
Tel.: 0 24 21 / 55 90
Erdgasversorgung:Erdgasversorgung:Erdgasversorgung:Erdgasversorgung:Erdgasversorgung:
EWVEWVEWVEWVEWV-Versorgung-Störmeldestelle
- immer besetzt
Tel.: 0800/398 0110 (freecall)
ElektrizitätsversorgungElektrizitätsversorgungElektrizitätsversorgungElektrizitätsversorgungElektrizitätsversorgung
Westnetz GmbHWestnetz GmbHWestnetz GmbHWestnetz GmbHWestnetz GmbH (Netzstörung)
Tel.: 0800/4112244 (freecall)
PflegeberatungPflegeberatungPflegeberatungPflegeberatungPflegeberatung
Beratung und Information rund um
die Pflege erfolgt
• trägerunabhängig
• kostenlos
• neutral
bei der Pflegeberatungsstelle des
Kreises Düren.
TTTTTel.:el.:el.:el.:el.: 02421 / 22-1050900 02421 / 22-1050900 02421 / 22-1050900 02421 / 22-1050900 02421 / 22-1050900
Pflegestuetzpunkt-Dueren@Kreis-
Dueren.de
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